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Verfahrens- 
beistandschaft
Ein Handbuch für die Praxis

Dieses bewährte Handbuch beantwortet fundiert und praxisorientiert alle Fragen 
rund um das wichtige Rechtsinstitut der Verfahrensbeistandschaft. 

Als „Anwalt des Kindes“ ist ein umfassendes rechtliches Grundlagenwissen von 
großer Bedeutung: Wann wird die Verfahrensbeistandschaft eingerichtet? Was 
sind Rechte und Pflichten der Verfahrensbeiständ:innen? Wie erfolgt die Verfah-
rensbeteiligung? Vor dem Hintergrund einer qualifizierten Interessenvertretung 
des Kindes müssen Verfahrensbeiständ:innen weiterhin über pädagogische, 
psychologische sowie medizinische Kenntnisse verfügen.

Auch organisatorische und vergütungsrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit 
der beruflichen oder nebenberuflichen Führung der Verfahrensbeistandschaft 
sind von Interesse. 

Jedes Thema wird von Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis interdisziplinär 
aufbereitet und speziell auf die Verfahrensbeistandschaft zugeschnitten: vom 
Kindschafts- und Verfahrensrecht über pädagogisches und psychologisches 
Grundlagenwissen hin zur Zusammenstellung möglicher Fallkonstellationen und 
Konfliktpotenzialen. Damit ist das „Handbuch Verfahrensbeistandschaft“ ein 
unerlässliches Nachschlagewerk für die tägliche Praxis aller, die mit der Interes-
senvertretung Minderjähriger beauftragt sind.

Für diese 5. Auflage wurde das Werk umfassend überarbeitet. Rechtsgrundlagen, 
Rechtsprechung und Literatur wurden auf den aktuellen Stand gebracht und 
neueste praktische und wissenschaftliche Erkenntnisse sind eingeflossen. 

VORTEILE

~ Gesetzliche Grundlagen und Verfahrensrecht für Verfahrensbeistände
~ Übersichtliche Darstellung auch der angrenzenden Fachgebiete 

(Psychologie, Pädagogik und Soziale Arbeit)
~ Fallkonstellationen mit Praxistipps und Lösungsvorschlägen
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Vorwort der Herausgeber
Verlag und Herausgeber standen diesmal vor der Frage, ob es sich lohnen könnte, mit der
Fertigstellung dieser Auflage zuzuwarten: Vielversprechende und relevante Reformvor-
schläge zur Verfahrensbeistandschaft aus dem Bundesministerium der Justiz waren im
Spätherbst 2024 bereits im Gesetzgebungsverfahren, alles schien indes dafür zu sprechen,
dass auch diese dem vorzeitigen Ende der 20. Legislaturperiode zum Opfer fallen würden. Es
ist anders gekommen. Der Deutsche Bundestag handelte in letzter Minute – wo ein Wille, da
ein Weg. Die Neuregelungen zur Verfahrensbeistandschaft mit dem Kostenrechtsänderungs-
gesetz sind zum 11.4.2025 in Kraft getreten. Dankenswerterweise haben Verlag und Auto-
ren:innen die Mühen auf sich genommen, sich kurzfristig dieser neuen Gesetzeslage zu stel-
len.

Das Kostenrechtsänderungsgesetz ist das dritte Gesetzgebungsverfahren seit Einführung
des „Pflegers für das Verfahren“ (1998), mit denen die Regelungen für die Verfahrensbei-
standschaft immer weiter präzisiert wurden. Einerseits ist es lobenswert, dass Rechtspolitik
und Gesetzgebung fähig und willens sind, einen Weg des Lernens, des Auf- und Nachholens
zu beschreiten. Andererseits war schon früh (1993) in der Fachliteratur und in allen Voraufla-
gen dieses Handbuches (1. Auflage, 2002) vor Minimalkompromissen mit beachtlichen Re-
gelungslücken gewarnt worden, die bedauerlicherweise zu erheblichen Schwierigkeiten und
Belastungen vielfältiger Art geführt hatten. Muss es erst zu nicht mehr haltbaren Fehlent-
wicklungen kommen, bis endlich nachgebessert wird?

Hinsichtlich der Entwicklung der Gesetzgebung seit der 4. Auflage (2020) sind insbesondere
die Änderungen zur fachlichen und persönlichen Eignung des Verfahrensbeistands/der Ver-
fahrensbeiständin durch das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder
(2021) hervorzuheben. Der Gesetzgeber folgte damit im Wesentlichen dem in diesem Hand-
buch bereits in den Vorauflagen vertretenen Ansatz eines verpflichtenden interdisziplinären
Qualifikationsprofils mit Fortbildungspflichten für die Verfahrensbeistandschaft. Zugleich
führte der Gesetzgeber auch für die richterliche Tätigkeit an den Familiengerichten ein im
Wesentlichen gleichlautendes Anforderungsprofil aus § 158a Abs. 1 Satz 1 FamFG als Regel-
voraussetzung ein (§ 23b Abs. 3 Satz 3 GVG). Der Gesetzgeber hatte damit (an)erkannt, dass
einerseits der gesetzliche Hinweis, dass nur „geeignete“ Verfahrensbeistände bestellt werden
dürfen, nicht zur Sicherstellung der notwendigen fachlichen und persönlichen Eignung ge-
führt, andererseits die grundsätzlich anerkannte Fortbildungspflicht für die Familienrichter:in-
nen nicht zum notwendigen Kenntniserwerb geführt hatten. Mit der Qualifikationsoffensive
(2021) und der überfälligen Erhöhung und Vereinheitlichung der Vergütungspauschale (2025)
sind viele Schwachstellen beseitigt worden, gleichwohl sind manche geblieben. Die größte
Herausforderung liegt zudem in der Umsetzung und Erhaltung der anspruchsvollen Qualifika-
tionsprofile, so dass die rechtstatsächliche Überprüfung dieser Reformschritte unausweich-
lich ist.

Der Gesetzgeber konnte sich auch durch die Entwicklung dieser (nicht mehr) neuen „Rechts-
figur“ ermutigt fühlen: Verfahrensbeistände sind in schnell zunehmender Zahl tätig geworden
und haben vielerorts auch Skeptiker in Justiz und Jugendämtern von dem Nutzen und der
Notwendigkeit der neuen Institution überzeugt. Was aber noch mehr zählt: Kinder und Ju-
gendliche scheinen überwiegend von einer qualifizierten Vertretung ihrer Interessen in den
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Vorwort der Herausgeber

für sie nur schwer durchschaubaren und belastenden Gerichtsverfahren zu profitieren. Aber
auch dies wäre durch quantitative wie qualitative Forschung zu überprüfen, zumal „an der Tä-
tigkeit eines Verfahrensbeistands in Kindschaftssachen (..) ein besonderes Gemeinwohlinte-
resse besteht“ (Bundesfinanzhof, Urteil vom 17.7.2019).

Verlag, Autoren:innen wie Herausgeber wollen weiterhin mit diesem interdisziplinären Hand-
buch zur noch keineswegs abgeschlossenen Implementierung und weiteren Qualifizierung
der in diesem Handlungsfeld – zum Nutzen der betroffenen Kinder und Jugendlichen – Täti-
gen beitragen.

Soweit es möglich war, wurde jedem Autor/jeder Autorin Raum gegeben, sein/ihr spezifi-
sches Thema im Kontext der allgemeinen Diskussion zu verorten. Um den Lesern und Lese-
rinnen Orientierungen zu geben, haben Herausgeber und Autoren:innen versucht, das Spek-
trum möglicher Positionen aufeinander abzustimmen. Dennoch: Unterschiedliche Stand-
punkte und Darstellungsformen in verschiedenen Beiträgen des Handbuchs sind kein Zufall,
sondern bei einem interdisziplinären Anforderungsprofil unvermeidlich. Dadurch bedingte un-
terschiedliche Standpunkte, aber auch unvermeidliche Überschneidungen wurden gern in
Kauf genommen, lassen sie doch zentrale Bezugspunkte umso deutlicher erkennen.

Trotz des Umfanges dieses Handbuchs gibt es Lücken und Auslassungen. Im Übrigen will
und kann dieses Handbuch nicht die Heranziehung der jeweiligen Fachliteratur aus den
einzelnen Disziplinen ersetzen. Bislang gehen jedoch die Fachdisziplinen kaum auf die spezi-
fische Aufgabenstellung der Verfahrensbeistandschaft ein. Deshalb will das Handbuch
grundlegende Beiträge verschiedener Disziplinen zusammenführen, die den Bezug zur Ver-
fahrensbeistandschaft herstellen. Das Handbuch richtet sich an berufsmäßig tätige Verfah-
rensbeistände. Nach Ansicht der Herausgeber und Autor:innen wie auch der Praxis ist diese
herausfordernde Aufgabe nur durch eigens dafür qualifizierte Verfahrensbeistände zu leisten.
Dass nunmehr auch der Gesetzgeber eindeutig diese Auffassung teilt und sicherstellen will,
ist ermutigend.

Verlag und Herausgeber danken dem hochkompetenten, diskussionsfreudigen, äußerst ge-
duldigen und sehr zuverlässigen Autorenteam.

Corina Weber sei gedankt für stets zuverlässige und unverzichtbare Unterstützung seit der
ersten Auflage.

Konstruktive Kritik und Anregungen sind den Herausgebern und Autoren:innen ebenso wie
dem Verlag willkommen.

Frau Jana Neeser und Frau Jennifer Wegener-Carapezza, Reguvis, waren stets für Fragen
und Hilfeersuchen aufgeschlossen, wofür ihnen herzlich zu danken ist.

Juni 2025
Ludwig Salgo und Natalie Ivanits
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I. Zur Einführung der Verfahrensbeistandschaft nach
§ 158 FamFG

§ 158
Bestellung des Verfahrensbeistands

(1) Das Gericht hat dem minderjährigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person
betreffen, einen fachlich und persönlich geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen,
soweit dies zur Wahrnehmung der Interessen des Kindes erforderlich ist.
Der Verfahrensbeistand ist so früh wie möglich zu bestellen.
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(2) Die Bestellung ist stets erforderlich, wenn eine der folgenden Entscheidungen in
Betracht kommt:
1. die teilweise oder vollständige Entziehung der Personensorge nach den §§ 1666

und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

2. der Ausschluss des Umgangsrechts nach § 1684 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
oder

3. eine Verbleibensanordnung nach § 1632 Absatz 4 oder § 1682 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs.

(3) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, wenn

1. das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Ge-
gensatz steht,

2. eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut es sich be-
findet,

3. Verfahren die Herausgabe des Kindes zum Gegenstand haben

oder

4. eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts in Betracht kommt.

Sieht das Gericht in den genannten Fällen von der Bestellung eines Verfahrensbei-
stands ab, ist dies in der Endentscheidung zu begründen.

(4) Die Bestellung endet mit der Aufhebung der Bestellung, mit Rechtskraft der das
Verfahren abschließenden Entscheidung oder mit dem sonstigen Abschluss des Ver-
fahrens.

Das Gericht hebt die Bestellung auf, wenn

1. der Verfahrensbeistand dies beantragt und einer Entlassung keine erheblichen
Gründe entgegenstehen

oder

2. die Fortführung des Amtes die Interessen des Kindes gefährden würde.

(5) Die Bestellung eines Verfahrensbeistands oder deren Aufhebung sowie die Ableh-
nung einer derartigen Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar.

Mit dem Kindschaftsrechtsreformgesetz im Jahr 1996 ist mit dem § 50 FGG erst-
mals eine eigenständige Interessenvertretung für Minderjährige in Kindschaftsver-
fahren unter dem Begriff des Verfahrenspflegers im Gesetz verankert worden.

Das mit Wirkung zum 1.9.2009 in Kraft getretene FamFG ersetzte das FGG und re-
gelte in der Vorschrift des § 158 FamFG unter dem neuen Namen der Verfahrens-
beistandschaft die Interessenvertretung des Kindes im kindschaftsrechtlichen Ver-
fahren umfassender (vgl. Teil 4/Heilmann, Rn. 1 ff.). § 158 Abs. 1 FamFG enthielt
nicht mehr nur eine Kann-Bestimmung, sondern statuierte eine Verpflichtung des
Gerichts zur Bestellung eines Verfahrensbeistands, wenn das Kriterium der Erforder-
lichkeit erfüllt ist („[…] hat dem minderjährigen Kind […] einen geeigneten Verfahrens-
beistand zu bestellen.“). Dies entsprach zwar in der Sache bereits der herrschenden
Auffassung zu § 50 Abs. 1 FGG,1 die Klarstellung im Gesetzeswortlaut hatte aber

1 Vgl. Keidel/Kuntze/Winkler-Engelhardt, Freiwillige Gerichtsbarkeit, 15. Aufl. 2003, Rn. 33 zu § 50
FGG m.w.N.
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ausweislich stetig steigender Zahlen angeordneter Verfahrensbeistandschaften eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung in der gerichtlichen Umsetzungspraxis (vgl.
Teil 1/Salgo, Rn 4 zur stetigen Steigerung der Zahlen bestellter Verfahrensbeistände).

Mit Wirkung ab 1.7.2021 sind die Vorschriften der §§ 158 ff. FamFG durch das Ge-
setz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16.6.2021 (BGBl I
2021, 1810, 1815) wesentlich geändert und konkretisiert worden. Die seitdem gelten-
den §§ 158 bis 158c FamFG enthalten klarere Regelungen insbesondere zu den Vo-
raussetzungen zur Bestellung eines Verfahrensbeistandes (§ 158 FamFG), zu der
fachlichen und persönlichen Eignung des Verfahrensbeistandes (§ 158a FamFG), zu
den Aufgaben und der Rechtsstellung des Verfahrensbeistandes (§ 158b FamFG)
sowie zu seiner Vergütung (§ 158c FamFG) (zur Entwicklung und Vorgeschichte der
Norm vgl. Teil 1/Salgo, Rn. 1 ff.).2

Mit Wirkung zum 11.4.2025 sind die Aufgaben und die Vergütung der Verfahrensbei-
stände (§§ 158b und 158c FamFG) durch das Kosten- und Betreuervergütungs-
rechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG 2025) vom 7.4.2025 wiederum neu ge-
fasst worden.3 § 158c FamFG n.F. enthält nunmehr neben einer Neuregelung der Ver-
gütungssätze in § 158c Abs. 1 FamFG im neuen Abs. 2 der Norm erstmals auch eine
lange überfällige Regelung zur Kostenerstattung für die Inanspruchnahme eines
Sprachmittlers (u.a. eines Dolmetschers), soweit das Gericht die Hinzuziehung des
Sprachmittlers nach § 158b Abs. 2 FamFG zuvor gestattet hatte. Dabei gilt die Neu-
fassung der Vergütungsbestimmung in § 158c Abs. 1 FamFG n.F. nach der Über-
gangsbestimmung des § 493 Abs. 4 Satz 2 FamFG n.F. allerdings nur für Verfahrens-
beistandschaften, die seit 11.4.2025 angeordnet wurden. Auf Verfahrensbeistand-
schaften, die bis einschließlich 10.4.2025 angeordnet wurden, ist hingegen insoweit
§ 158c Abs. 1 FamFG in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Aufgabe des Verfahrensbeistands ist es, die Subjektstellung des vom Verfahren be-
troffenen Kindes zu stärken, indem der Verfahrensbeistand zum Schutz des betroffe-
nen Kindes für ein „kindzentriertes Verfahren“ vor Gericht eintritt.

Der Verfahrensbeistand hat gemäß § 158b Abs. 1 Satz 1 FamFG das Interesse des
Kindes festzustellen und im gerichtlichen Verfahren zur Geltung zu bringen. Der Ver-
fahrensbeistand ist daher allein den Interessen (d.h. Wohl und Wille) des Kindes ver-
pflichtet. Der Verfahrensbeistand ist selbst Beteiligter im Verfahren (vgl. § 158b
Abs. 3 Satz 1 FamFG). Seine Bestellung hat keinen Sorgerechtsentzug zur Folge,
denn er wird – im Gegensatz zu einem Ergänzungspfleger oder Vormund – nicht ge-
setzlicher Vertreter des Kindes (vgl. so ausdrücklich § 158b Abs. 3 Satz 3 FamFG).

2 Vgl. Lack, FamRZ 2023, 1249, zur Entwicklung der Verfahrensbeistandschaft seit Inkrafttreten
des Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder.

3 Vgl. Art. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur
Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsände-
rungsgesetz 2025 – KostBRÄG 2025) in BR-Drucksache 89/25 vom 28.2.25. Vgl. auch die Über-
gangsbestimmung des § 493 Abs. 4 Satz 2 FamFG zur Vergütungspauschale gemäß § 158c
Abs. 1 FamFG.
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Der Verfahrensbeistand handelt somit im eigenen Namen, aber im Interesse des Kin-
des.

Begrifflich ist zu berücksichtigen, dass der bis 2009 geltende § 50 FGG den Interes-
senvertreter für das Kind als Verfahrenspfleger bezeichnete und der seither geltende
§ 158 FamFG als „Verfahrensbeistand“. In anderen Rechtsbereichen, wie etwa im
Betreuungs- und Unterbringungsrecht für Erwachsene, wird weiterhin der Begriff
des Verfahrenspflegers verwendet (vgl. §§ 276, 317 FamFG).

II. Bestellung des Verfahrensbeistandes (§ 158 FamFG)
Voraussetzung für die Bestellung eines Verfahrensbeistands ist nach § 158 Abs. 1
Satz 1 FamFG, dass dies zur Wahrnehmung der Interessen des Kindes erforderlich
ist. Konkretisiert wird die Erforderlichkeit durch die seit 1.7.2021 neu geregelten Ab-
sätze 2 und 3 zur zwingenden Erforderlichkeit und zu Regelbeispielen für die Erfor-
derlichkeit der Bestellung eines Verfahrensbeistandes.

Die Norm gilt für Hauptsacheverfahren sowie für Eilverfahren, die im Wege der einst-
weiligen Anordnung entschieden werden.4

Zum Verfahren der einstweiligen Anordnung siehe Teil 4/Heilmann, Rn. 77 ff.

Aus der Formulierung des § 158b Abs. 1 Satz 1 FamFG wird deutlich, dass die Aufga-
ben des Verfahrensbeistands strikt auf das konkrete Verfahren, für das er bestellt
wurde, beschränkt sind („… im gerichtlichen Verfahren zur Geltung zu bringen“). Der
Bestellungsbeschluss des Gerichts hat daher das jeweilige Verfahren und damit den
genauen Verfahrensgegenstand sowie das vom Verfahrensbeistand zu vertretende
Kind so konkret wie möglich zu bezeichnen.

Beispiel für ein einstweiliges Anordnungsverfahren zum Umgangsrecht

„Aktenzeichen 455 F 4031/18 UGEA: Frau/Herr … wird zum Verfahrensbeistand
für das Kind …, geb. am … bestellt …“.

1. Bestellung des Verfahrensbeistands

a) Zeitpunkt der Bestellung
§ 158 Abs. 1 Satz 2 legt ausdrücklich fest, dass die Bestellung des Verfahrensbei-
stands so früh wie möglich erfolgen soll, wobei zunächst Zeit für Anfangsermittlun-
gen zur Erforderlichkeit der Bestellung bleiben muss, nicht zuletzt zum Schutz der
mit den Kosten der Verfahrensbeistandschaft (§ 80 FamFG i.V.m. FamGKG Nr. 2013)
belasteten Verfahrensbeteiligten.

4 Vgl. OLG Koblenz FamRZ 2021, 46–48, für ein einstweiliges Anordnungsverfahren zum Sorge-
recht.
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b) Rechtliches Gehör vor der Bestellung
Das Gericht hat den Beteiligten vor Bestellung eines Verfahrensbeistandes regelhaft
rechtliches Gehör zu geben, um unnötige Bestellungen von Verfahrensbeiständen zu
vermeiden. Nach einer bereits unter Geltung von § 50 FGG a.F. anerkannten Recht-
sprechung gehört zu den Anfangsermittlungen insbesondere auch, dass den Betei-
ligten vor einer beabsichtigten Verfahrensbeistandsbestellung rechtliches Gehör ge-
währt wird.5 Die Gewährung rechtlichen Gehörs dient der Steigerung von Effizienz
und Zielgerichtetheit des kindschaftsrechtlichen Verfahrens: Denn mit der Aufforde-
rung an die Eltern, binnen kürzester Fristen (§ 155 Abs. 1 FamFG) zur beabsichtigten
Bestellung eines Verfahrensbeistands Stellung zu nehmen, wird ihnen die Möglich-
keit eröffnet, sich zur Auswahl des Verfahrensbeistands und dessen eventuellen, im
konkreten Fall erforderlichen besonderen Fähigkeiten zu äußern und z.B. auf die Not-
wendigkeit besonderer Sprachkenntnisse, einer besonderen Kultursensibilität oder
den Umgang mit behinderten Kindern etc. hinzuweisen.6

Auch unter Geltung von § 158 FamFG ist deshalb allgemein anerkannt, dass den Be-
teiligten regelmäßig zunächst rechtliches Gehör zu gewähren ist:7 Elementare Ver-
fahrensgrundsätze wie die Gewährung rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG
können grundsätzlich nicht durch das Vorrang- und Beschleunigungsgebot (§ 155
Abs. 1 FamFG) ausgehebelt werden. Das Übergehen des rechtlichen Gehörs hat
nach der obergerichtlichen Rechtsprechung aber kostenrechtliche Konsequenzen –
etwa, dass die entstandenen Kosten als unrichtige Sachbehandlung angesehen und
nach § 20 FamGKG niedergeschlagen werden8 oder dass von einer Kostenerhebung
abgesehen wird, weil sich durch eine vorherige kurze Nachfrage bei den Beteiligten
eine Bestellung erübrigt hätte.9

Ein Verzicht auf eine vorgängige Anhörung der Beteiligten kommt nur in Betracht,
wenn die Sache besonders dringlich ist – etwa, weil das eingeleitete einstweilige An-
ordnungsverfahren ein sofortiges Tätigwerden erfordert (§ 49 Abs. 1 FamFG), so
dass noch nicht einmal eine auf wenige Tage zu bemessende Stellungnahmefrist in
Betracht kommt – oder wenn sich erst aus dem Anhörungstermin heraus die Not-
wendigkeit ergibt, ein (gesondertes, § 51 Abs. 3 Satz 1 FamFG) einstweiliges Anord-
nungsverfahren einleiten zu müssen, in dem der in der Hauptsache bereits bestellte,
im Termin anwesende Verfahrensbeistand ebenfalls tätig werden soll.10

5 Vgl. OLG Köln FamRZ 2002, 968; OLG Dresden FamRZ 2000, 1296, jeweils zu § 50 FGG.
6 Vgl. Menne, NZFam 2020, 1033, 1045 f.
7 Vgl. OLG Frankfurt FamRB 2021, 241–243; OLG Braunschweig FamRB 2021, 491–493; OLG

München FamRZ 2016, 160 = FamRB 2015, 458 m. Anm. Menne sowie Zorn in Bork/Jacoby/
Schwab, FamFG, 3. Aufl. 2018, § 158 Rn. 30.

8 OLG Braunschweig FamRB 2021, 491–493; OLG Karlsruhe FamRZ 2019, 630 = FamRB 2019,
105 m. Anm. Menne; OLG München v. 30.10.2014 – 11 WF 1349/14.

9 Vgl. OLG Frankfurt FamRB 2021, 241–243; OLG Frankfurt FamRZ 2017, 543 = FamRB 2016,
388 m. Anm. Menne.

10 Vgl. beispielsweise die Fallgestaltung von OLG Frankfurt FamRZ 2021, 48 = FamRB 2020, 483
m. Anm. Menne.
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Anfangsermittlungen können angesichts des zeitaufwändige Ermittlungen aus-
schließenden Vorrang- und Beschleunigungsgebots des § 155 FamFG zu Zielkon-
flikten führen.11 Der Verfahrensbeistand bzw. das Kind mit dessen Unterstützung sol-
len Einfluss auf die Gestaltung und den Ausgang des Verfahrens nehmen können,
weshalb nach dem Zeitpunkt, zu dem das Vorliegen der Voraussetzungen nach
§ 158 Abs. 1 bis 3 FamFG klar ist, ein weiteres Zuwarten nicht mehr gerechtfertigt
ist. Ansonsten würde ein effektiver Rechtsschutz des Kindes verhindert werden.

2. Erforderlichkeit der Bestellung (§ 158 Abs. 2 und 3 FamFG)

a) Zwingend erforderliche Bestellung (§ 158 Abs. 2 FamFG)
§ 158 Abs. 2 FamFG zählt Konstellationen auf, in denen die Bestellung eines Verfah-
rensbeistands stets und zwingend, also ausnahmslos, zu erfolgen hat. Hierbei han-
delt es sich – wie in § 68 Abs. 5 FamFG – um besonders grundrechtsrelevante Ver-
fahren. In diesen Fällen ist stets davon auszugehen, dass ein Verfahrensbeistand zur
Wahrnehmung der Interessen des Kindes erforderlich ist.

In den Fällen des Absatz 2 ist ein Verzicht auf die Bestellung eines Verfahrensbei-
standes schlicht unzulässig, d.h. rechtswidrig. Das Absehen von der Bestellung kann
in den genannten Fällen auch nicht durch eine Begründung des Verzichtes (nach Ab-
satz 3 Satz 2) „geheilt“ werden. Denn die Möglichkeit einer Begründung der Aus-
nahme von der Bestellungspflicht ist nur für die sog. Regelbeispiele des Absatzes 3
Satz 1 vorgesehen.

In folgenden Fallgruppen ist gemäß § 158 Abs. 2 FamFG die Bestellung eines Verfah-
rensbeistandes stets erforderlich:

• Nr. 1 benennt die teilweise oder vollständige Entziehung der Personensorge
nach den §§ 1666, 1666a BGB. Eine solche Maßnahme hat für das Kind typischer-
weise erhebliche Auswirkungen. Grundlage für ein Verfahren nach den §§ 1666,
1666a BGB ist die Vermutung einer Kindeswohlgefährdung, die die Eltern nicht
abwenden können oder wollen. In einer derartigen Konfliktsituation benötigt das
Kind Unterstützung durch eine geeignete und unabhängige dritte Person, um
seine Interessen hinreichend deutlich zum Ausdruck bringen zu können.

• Nr. 2 betrifft den kompletten Ausschluss des Umgangsrechts nach § 1684 BGB.
Eine bloße Beschränkung mit Erhalt eines Mindestumfanges an Umgangskontak-
ten fällt hingegen unter das Regelbeispiel nach § 158 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 FamFG.
Der Ausschluss des Umgangsrechts kommt i.S.d. Norm „in Betracht“, wenn eine
solche Maßnahme etwa vom Jugendamt oder einem Verfahrensbeteiligten gefor-
dert oder durch das Gericht ernsthaft erwogen wird.12

11 Sternal-Schäder, § 158 FamFG Rn 29; Menne, ZKJ 2009, 68, 69; Jaeger, FPR 2006, 410, 414;
vgl. auch OLG Frankfurt a. M. FamRZ 2017, 543–545.

12 OLG Saarbrücken, Beschl. v. 28.6.2021, 6 UF 58/21, Rn 19; BT-Drucks. 16/6308, S. 239; ebenso
Hk-ZPO/Kemper, 5. Aufl., § 158 Rn. 11; Sternal/Schäder, FamFG, 21. Aufl., § 158, Rn. 17; Müko-
FamFG/Schumann, § 158, Rn. 12; Prütting/Helms/Hammer, FamFG, 6. Aufl., § 158, Rn. 33;
Schulte-Bunert/Weinreich/Ziegler, FamFG, 6. Aufl., § 158, Rn. 21; Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO,
42. Aufl., § 158 FamFG, Rn. 19; Zöller/Lorenz, ZPO, 33. Aufl., § 158 FamFG, Rn. 8, jeweils m.w.N.
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• Nr. 3 benennt eine Verbleibensanordnung. Eine solche Verbleibensanordnung re-
geln die Vorschriften der §§ 1632 Abs. 4 und 1682 BGB.

b) Regelhaft erforderliche Bestellung (§ 158 Abs. 3 FamFG)
§ 158 Abs. 3 Satz 1 FamFG benennt beispielhaft Fälle einer besonderen Erforderlich-
keit einer Verfahrensbeistandschaft, in denen die Bestellung eines Verfahrensbei-
standes in der Regel erforderlich ist (sog. Regelbeispiele).

Dabei handelt es sich um die 2021 in § 158 Abs. 2 FamFG (a.F.) enthaltenen Regel-
beispiele, soweit sie nach der neuen, seit 2021 geltenden Regelung des § 158 Abs. 2
FamFG nicht zu einer obligatorischen Bestellung führen. Die 2021 in § 158 Abs. 3
Satz 2 FamFG enthaltene Pflicht des Gerichts, das Absehen von der Bestellung bei
Vorliegen eines einschlägigen Regelbeispiels zu begründen, wird wegen des unmit-
telbaren Zusammenhangs als Satz 2 in § 158 Abs. 3 FamFG n.F. aufgenommen. Die
Neuordnung soll die Regelungen besser sichtbar machen und zu einer konsequente-
ren Anwendung der Norm beitragen.13

Die Bestellung eines Verfahrensbeistandes ist nach § 158 Abs. 3 FamFG in der Regel
erforderlich, wenn

1. das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Ge-
gensatz steht,

2. eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut es sich
befindet,

3. Verfahren die Herausgabe des Kindes zum Gegenstand haben oder

4. eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts

in Betracht kommt.

Nr. 1 gilt im Falle eines Interessengegensatzes. Die Bestellung eines Verfahrensbei-
stands ist in dieser Fallgruppe regelmäßig erforderlich, „wenn das Interesse des Kin-
des zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Gegensatz steht.“14 Bei ge-
meinsamer Sorge genügt ein erheblicher Interessengegensatz nur zu einem Sorge-
berechtigten.15 Wird ein solcher Gegensatz festgestellt, dann steht damit auch fest,
dass keiner der gesetzlichen Vertreter mehr geeignet ist, allein die Interessen des
Kindes im Verfahren zu vertreten, sodass grundsätzlich ein selbstständiger Interes-
senvertreter zu bestellen ist.16

Die unterlassene Bestellung eines Verfahrensbeistands in einem Regelfall des § 158
Abs. 3 Nr. 1 FamFG führt zur Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung über

13 BT-Drs 19/23707, 53.
14 Vgl z.B. OLG Bamberg, Beschl. v. 4.8.2023, 7 WF 153/23.
15 Vgl. Sternal/Schäder, FamFG, 21. Aufl., § 158 FamFG Rn. 20; Musielak/Borth § 158 Rn. 8;

Prütting/Helms/Hammer § 158 Rn. 36.
16 BT-Drucks. 13/4899, S. 131; Sternal/Schäder, FamFG, 21. Aufl., § 158 FamFG Rn. 20, unter Hin-

weis auf Staudinger/Coester § 1671 BGB Rn. 291.
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das Sorgerecht und gemäß § 69 Abs. 1 Satz 3 FamFG zur Zurückverweisung der Sa-
che an das Familiengericht.17

Nr. 2 enthält die Konstellation, dass eine Trennung des Kindes von der Person erfol-
gen soll, in deren Obhut es sich befindet. Dabei ist „Trennung“ so zu verstehen wie in
§ 1666a Abs. 1 Satz 1 BGB. Der Begriff der „Obhut“ wird in verschiedenen Vorschrif-
ten des Familienrechts im BGB gleichbedeutend verwendet. Für die Anwendung der
Regelung ist es ohne Belang, wer die Trennung anstrebt, insbesondere ob es das
Kind selbst, das Jugendamt, ein Elternteil oder ein außenstehender Dritter ist oder ob
das Gericht eine derartige Maßnahme in Betracht zieht.

§ 158 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FamFG enthält keine Beschränkung auf Verfahren nach den
§§ 1666, 1666a BGB. Hierfür maßgebend ist die Erwägung, dass es für die Auswir-
kungen einer entsprechenden Maßnahme ohne Bedeutung ist, auf welcher Rechts-
grundlage sie erfolgt. Beispielhaft hierfür sei auf die Entscheidung des OLG Saarbrü-
cken, Beschluss vom 7.9.2018, 6 UF 100/18, mit folgendem Leitsatz hingewiesen:

„Das Gericht hat dem minderjährigen Kind – und zwar grundsätzlich auch in einstwei-
ligen Anordnungsverfahren (§ 51 Abs. 2 S. 1 FamFG) – wegen § 158 Abs. 2 Nr. 3
FamFG einen Verfahrensbeistand zu bestellen, wenn ein zuvor geregeltes Wechsel-
modell durch gerichtliche Entscheidung beendet und das Kind in die Obhut nur noch
eines Elternteils gegeben werden soll.“18

Das Bundesverfassungsgericht19 hat zur Begründung des Erfordernisses eines Ver-
fahrensbeistandes im Fall einer Rückführungsentscheidung unter anderem darauf
abgestellt, dass die Entscheidung das soziale Umfeld des Kindes bestimmt und zu
einer Herauslösung des Kindes aus der unmittelbaren Zuwendung des gegenwärtig
betreuenden Elternteils führen kann. Dem trägt die Bestimmung der Nr. 2 Rechnung.

Nr. 3 nennt Verfahren, die die Herausgabe des Kindes zum Gegenstand haben. Auch
hierbei geht es um den grundsätzlichen Aufenthalt des Kindes. Verfahren auf He-
rausgabe des Kindes sind in erster Linie solche nach § 1632 Abs. 1, 4 BGB.

Nr. 4 benennt Verfahren, in denen eine wesentliche Beschränkung des Umgangs-
rechts (vgl. § 1684 Abs. 4 Satz 1, 2 BGB) in Betracht kommt.

c) Absehen von der Bestellung in einem Regelfall nach § 158 Abs. 3
FamFG

Soll trotz Vorliegens eines Regelbeispiels von einer Bestellung abgesehen werden,
bedarf dies besonderer, nachprüfbarer Gründe, die das Gericht in der Endentschei-
dung im Einzelnen darzulegen hat (§ 158 Abs. 3 Satz 2 FamFG). Wird das Absehen
von der Bestellung nicht oder nur unzureichend begründet, liegt darin ebenso wie in
dem Unterbleiben der Beistandsbestellung selbst ein wesentlicher Verfahrensver-

17 OLG Bamberg, Fn. 14; OLG Brandenburg, Beschl. v. 19.10.2022, 13 UF 148/22.
18 Ebenso OLG Brandenburg, Beschl. v. 30.1.2019, 13 UF 1/19, juris.
19 Beschl. v. 29.10.1998, NJW 1999, 631, 633.
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stoß, der im Beschwerdeverfahren zur Aufhebung der Hauptsacheentscheidung füh-
ren kann.20

Denkbar ist ein zulässiger Verzicht auf die Bestellung eines Verfahrensbeistandes
insbesondere bei Entscheidungen von geringer Tragweite, die sich auf die Rechts-
positionen der Beteiligten und auf die künftige Lebensgestaltung des Kindes nicht in
erheblichem Umfang auswirken. Bei den vom Gesetzgeber aufgeführten Regelbei-
spielen wird ein Absehen von der Bestellung eines Verfahrensbeistandes aber nur in
sehr seltenen Fällen – ausnahmsweise – in Betracht kommen. Die Erforderlichkeit
kann weiter fehlen, wenn alle beteiligten Personen und Stellen gleich gerichtete Ver-
fahrensziele verfolgen.

Aber auch wenn die Interessen des Kindes in anderer Weise ausreichend im Verfah-
ren zur Geltung gebracht werden, kommt ein Absehen von der Bestellung eines Ver-
fahrensbeistands nicht in Betracht. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn das Kind
bereits durch einen Ergänzungspfleger angemessen vertreten wird, wobei aber auch
der Aufgabenkreis des Ergänzungspflegers zu beachten ist: Seine Aufgabe ist es, die
ihm übertragenen sorgerechtlichen Entscheidungen für das Kind zu treffen. Die Be-
stellung eines Ergänzungspflegers nur für die Durchführung des familiengerichtli-
chen Verfahrens scheidet aber aus, weil hier die Bestellung eines Verfahrensbei-
stands das mildere Mittel darstellt (siehe auch Teil 4/Heilmann, Rn. 138). Denn mit
der Bestellung eines Ergänzungspflegers geht ein teilweiser Sorgerechtsentzug ein-
her, während der Verfahrensbeistand nicht gesetzlicher Vertreter des Kindes wird,
auch nicht für die Dauer des familiengerichtlichen Verfahrens (§ 158b Abs. 3 Satz 3
FamFG).21

Entbehrlich war die Bestellung eines Verfahrensbeistandes nach dem bis 30.6.2021
geltenden Recht immer dann, wenn die Interessen des Kindes von einem Rechtsan-
walt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten angemessen ver-
treten wurden (§ 158 Abs. 5 FamFG a.F.). Diese Regelung, nach der die Bestellung ei-
nes Verfahrensbeistands unterbleiben oder aufgehoben werden soll, wenn die Inte-
ressen des Kindes von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten
Verfahrensbevollmächtigten angemessen vertreten wurden, entfällt in Konsequenz
zu den in § 158a FamFG eingeführten konkreten Qualifikationsanforderungen.

Mit § 158a FamFG werden Voraussetzungen für die Bestellung als Verfahrensbei-
stand eingeführt, die sich nicht auf eine juristische Grundqualifikation beschränken.
Wie alle anderen in § 158a Abs. 2 FamFG genannten Berufsgruppen können auch
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte künftig nur noch als Verfahrensbeistände be-
stellt werden, wenn sie über die entsprechende Zusatzqualifikation verfügen. Aus
diesem Grund läuft die Annahme des § 158 Abs. 5 FamFG a.F. ins Leere, dass
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die Interessen des Kindes stets in ebenso ge-

20 OLG Brandenburg, Beschl. v. 5.11.2021, 13 UF 122/21, juris; Saarländisches OLG Saarbrücken,
Beschl. v. 28.6.2021, 6 UF 58/21 – Rn 25, juris; OLG Frankfurt, Beschl. v. 8.6.2021, 6 UF 79/21,
juris; OLG Brandenburg, NJW-RR 2019, 453; vgl. Zorn in: Bork/Jakobi/Schwab, FamFG, 2. Aufl.,
§ 158 Rn. 16 m.w.N.

21 BGH FamRZ 2011, 1788; Salgo, FPR 2011, 315 ff.; Lack, FamFR 2011, 527.
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eigneter Weise vertreten können wie ein Verfahrensbeistand. Im Übrigen soll durch
die Streichung künftig verhindert werden, dass Sorgeberechtigte die fehlende An-
fechtbarkeit der Bestellung des Verfahrensbeistands dadurch umgehen, dass an-
stelle eines nicht gewünschten Verfahrensbeistands für das Kind ein selbst gewähl-
ter Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mandatiert wird.22

Die Erforderlichkeit der Bestellung eines Verfahrensbeistandes entfällt demnach
nicht dadurch, dass sich für das Kind ein Rechtsanwalt zum Verfahren meldet. Da
ein Rechtsanwalt Willensvertreter ist, besteht die Gefahr, dass er bei Beauftragung
durch die Eltern nicht zuallererst das Kindeswohl im Blick hat, sondern als weisungs-
gebundener Interessensvertreter seiner Mandanten vorrangig deren Willen.23

Beauftragt ein über 14-jähriger Jugendlicher (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 FamFG) eigenständig
einen eigenen Anwalt mit der Wahrnehmung seiner Verfahrensinteressen, kann das
in den Regelbeispielen des § 158 Abs. 3 Satz 1 FamFG die Erforderlichkeit eines Ver-
fahrensbeistandes entfallen lassen. Das Gericht hat den Verzicht auf eine Verfah-
rensbeistandschaft dann aber nach § 158 Abs. 3 Satz 2 FamFG in der Endentschei-
dung des betreffenden Verfahrens zu begründen.

3. Bestellungsbeschluss
Der Bestellungsbeschluss musste nach bisherigem Recht den Aufgabenkreis des
Verfahrensbeistandes benennen, also ob die Bestellung mit dem erweiterten Aufga-
benkreis nach § 158b Abs. 2 FamFG a.F. erfolgte oder nicht (dazu auch Rn. 116 ff.).
Nach § 158b Abs. 1 FamFG n.F.24 gehören – soweit dies erforderlich ist – Gespräche
mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes und in geeigneten Fällen
die Mitwirkung am Zustandekommen einer einvernehmlichen Regelung über den
Verfahrensgegenstand zum originären Aufgabenkreis jeder Verfahrensbeistand-
schaft.

Das Gericht war dabei aber – schon nach bisheriger Rechtslage – nicht befugt, darü-
berhinausgehend den Aufgabenkreis des Verfahrensbeistandes zu erweitern oder
einzuschränken.

Unzulässig sind – und waren auch schon nach der bisherigen Rechtslage – in der
Gerichtspraxis immer wieder anzutreffende Zusatzaufträge wie „Begleitung bzw. Be-
förderung des Kindes zur gerichtlichen Anhörung“, „Begleitung bzw. Beobachtung
von Umgangskontakten eines Elternteiles mit dem Kind“, „Sachkundige Stellung-
nahme zur Erziehungsfähigkeit eines Elternteiles“ etc. Die seit April 2025 geltende
neue Fassung der §§ 158b und 158c FamFG lässt für solche rollenfremden gerichtli-
chen Zusatzaufträge nunmehr keinerlei Anordnungsbefugnisse mehr zu.

22 Vgl. BT-Drucks 19/23707, 53.
23 OLG Bamberg, Beschl. v. 4.8.2023, 7 WF 153/23.
24 Vgl. Art. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur

Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsände-
rungsgesetz 2025 – KostBRÄG 2025) in BR-Drucksache 89/25 vom 28.2.25. Vgl. auch die
Übergangsbestimmung des § 493 Abs. 4 Satz 2 FamFG zur Vergütungspauschale gemäß
§ 158c Abs. 1 FamFG.
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Praxistipp

Der Verfahrensbeistand sollte solche zusätzlichen Aufträge aus Haftungsgrün-
den und aus Gründen der Rollenklarheit (der Verfahrensbeistand ist weder sach-
verständiger Gutachter noch Umgangsbegleiter oder Umgangspfleger) dem
Gericht gegenüber unter Hinweis auf die sich allein aus §§ 158, 158b FamFG
ergebenden zulässigen Aufgaben und die Eignungskriterien des Verfahrensbei-
standes (§ 158a FamFG) schriftlich zurückweisen.

Auch einen Entzug von einzelnen Aufgaben sieht das Gesetz nicht vor, so dass eine
mittelbare Kontrolle über die Tätigkeit des Verfahrensbeistandes auf diese Weise
nicht ausgeübt werden darf. Die gesetzlich definierte Aufgabe heißt regelmäßig
„Wahrnehmung der Interessen des Minderjährigen im gerichtlichen Verfahren“ und er-
gibt sich für den Regelfall aus dem Gesetzeswortlaut des § 158 Abs. 1 Satz 1
FamFG. Näher konkretisiert wird diese Aufgabenstellung durch § 158b Abs. 1 Satz 1
bis 5 FamFG.

4. Ende der Bestellung (§ 158 Abs. 4 FamFG)
Gemäß § 158 Abs. 4 Satz 1 FamFG endet die Verfahrensbeistandschaft mit Rechts-
kraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder mit dem sonstigen Ab-
schluss des Verfahrens, soweit sie nicht ausnahmsweise schon vorher aufgehoben
wird. Kriterien für die Aufhebung regelt § 158 Abs. 4 Satz 2 FamFG.

a) Durch Verfahrensbeendigung (§ 158 Abs. 4 Satz 1 FamFG)
Die Bestellung gilt bis zum Abschluss des Verfahrens. Der erstinstanzlich bestellte
Verfahrensbeistand ist daher auch vom Beschwerdegericht am Beschwerdeverfah-
ren beteiligt.

Das Einlegen einer Verfassungsbeschwerde gehört nach der Rechtsprechung des
BVerfG auch nach Eintritt der formellen Rechtskraft noch zu den Aufgaben eines be-
stellten Verfahrensbeistands:

„Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, insbesondere ist die Beschwerdeführerin
bereits aufgrund ihrer bisherigen einfachgerichtlichen Bestellung als Verfahrensbei-
ständin befugt, Verfassungsbeschwerde einzulegen und mit dieser – ausnahms-
weise – Rechte des Kindes in eigenem Namen geltend zu machen.“25

Der sonstige Abschluss des Verfahrens kann durch Rücknahme des Antrages erfol-
gen, mit dem das Verfahren eingeleitet worden ist (z.B. Rücknahme eines Sorge-
rechtsantrages nach § 1671 BGB) oder auch durch einen das Verfahren abschließen-
den Vergleich, dem der Verfahrensbeistand zugestimmt hat (vgl. Teil 4/Heilmann,
Rn. 138).

25 BVerfG FamRZ 2017, 206–208 = ZKJ 2017, 104–108, unter Hinweis auf BVerfG v. 22.5.2013,
BtPrax 2013, 150, zum betreuungsrechtlichen Verfahrenspfleger gem. insoweit gleichlauten-
dem § 276 Abs. 5 FamFG.
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b) Durch Aufhebung der Bestellung (§ 158 Abs. 4 Satz 2 FamFG)
Für die Aufhebung der Bestellung auf Anregung eines Elternteils hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung einen restriktiven Prüfungsmaßstab betont und größte Zurück-
haltung angemahnt.26

Ein Verfahrensbeistand kann grundsätzlich nicht wegen der Art und Weise, in der er
seine Tätigkeit ausübt, entlassen werden.27 Die Aufhebung der Bestellung kommt
aber im Rahmen einer eng begrenzten Abberufungskompetenz in Betracht, wenn er
ungeeignet ist oder durch gewichtiges Fehlverhalten auffällt bzw. eine sachgerechte
Wahrnehmung der Interessen des Kindes unterlässt.28

In § 158 Abs. 4 Satz 2 FamFG ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen die Be-
stellung des Verfahrensbeistands ausnahmsweise aufgehoben werden kann.

(1) Aufhebung auf Antrag des Verfahrensbeistandes (§ 158 Abs. 4 Satz 2
Nr. 1 FamFG)

Gemäß § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 FamFG ist eine Aufhebung möglich, wenn der Ver-
fahrensbeistand seine Entlassung beantragt und dieser keine erheblichen Gründe
entgegenstehen. Erhebliche Gründe können vorliegen, wenn das Amt zur Unzeit,
etwa kurz vor Verfahrensabschluss oder zur Vermeidung besonderer Anforderungen
aufgegeben werden soll. Eine Entlassung darf nicht die Interessen des Kindes verlet-
zen und auch nicht dem Beschleunigungsgebot des § 155 Abs. 1 FamFG widerspre-
chen.29

Die Bestellung zum Verfahrensbeistand sollte das Gericht mit der dafür ausgewähl-
ten Person absprechen. Denn ohne die Zustimmung der zum Verfahrensbeistand be-
stellten Person ist diese nicht verpflichtet, die Verfahrensbeistandschaft zu überneh-
men. Das Gericht kann in diesem Falle die Bestellung aber aufheben und einen ande-
ren zur Aufgabenwahrnehmung bereiten Verfahrensbeistand bestellen.30 Das ist
nunmehr in § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 FamFG ausdrücklich geregelt. Danach hebt das
Gericht die Bestellung auf Antrag des Verfahrensbeistandes auf, wenn einer Entlas-
sung keine erheblichen Gründe entgegenstehen. Zu Beginn einer Verfahrensbei-
standschaft werden solche, eine Aufhebung verhindernden schwerwiegenden
Gründe aber regelmäßig nicht vorliegen.

Aus diesem Grund bedarf es nach fast einhelliger Meinung in der Literatur auch für
den Verfahrensbeistand selbst keiner Ausnahme von der in §§ 158 Abs. 5, 58 FamFG
bestimmten Nichtanfechtbarkeit der grundsätzlich unanfechtbaren Zwischenent-
scheidung über die Bestellung des Verfahrensbeistandes.31

26 KG FamRZ 2022, 212.
27 OLG Braunschweig, Beschl. v. 21.7.2022, 1 UF 115/21; OLG Koblenz, Beschl. v. 20.8.2018,

9 UF 247/18.
28 OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018, 2 UF 57/18, juris.
29 OLG Bamberg FamRZ 2023, 375 m. Anm. Splitt; BT-Drucks 19/23707, 53.
30 Vgl. nur Prütting/Helms/Hammer, § 158 FamFG Rn. 46, 50.
31 Vgl. nur Prütting/Helms-Hammer, § 158 FamFG Rn. 46; a.A. Pütting/Helms-Fröschle, § 276

FamFG Rn. 68: anfechtbare Endentscheidung.

132 Bauer

Leseprobe – Verfahrensbeistandschaft



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

A Die Verfahrensbeistandschaft gemäß § 158 FamFG

Weigert sich das Gericht aber, die Bestellung auf entsprechenden Antrag des Verfah-
rensbeistandes aufzuheben, kann der Verfahrensbeistand gegen die ohne oder ge-
gen seinen Willen erfolgte Bestellung (nach hier schon zur alten Rechtslage vertrete-
ner Auffassung) binnen einer Beschwerdefrist von einem Monat Beschwerde einle-
gen (§§ 58 ff., 63, 64 Abs. 1 FamFG). Das muss erst recht nach der Einführung des
Antragsrechtes des gegen seinen Willen bestellten Verfahrensbeistandes auf Aufhe-
bung der Verfahrensbeistandschaft gemäß § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 FamFG gelten.
Denn nach § 59 Abs. 1 und 2 FamFG ist der die Aufhebung beantragende Verfahrens-
beistand bei Ablehnung seines Antrages eindeutig beschwerdebefugt. Das setzt frei-
lich zunächst eine entsprechende Beschlussfassung des Gerichts über den Aufhe-
bungsantrag voraus, auf den der Verfahrensbeistand in solchen Fällen drängen sollte
(eine Rechtsprechung zu § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 FamFG ist – soweit ersichtlich –
bislang nicht ergangen).

Die Beschwerde kann sich zulässigerweise nur gegen die Auswahl seiner Person als
Beistand, nicht gegen die Anordnung der Verfahrensbeistandschaft als solche rich-
ten. Denn der bestellte Verfahrensbeistand wird durch die Bestellung auch nur inso-
weit beschwert, als sie sich auf seine Person bezieht.

Ob ein förmliches Rechtsmittel überhaupt statthaft ist, war vor Einführung des förm-
lichen Aufhebungsantrages (also bis 2021) des § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 FamFG des-
wegen fraglich gewesen, weil es sich bei der Bestellungsentscheidung grundsätzlich
nicht um eine „Endentscheidung“ i.S.d. § 58 Abs. 1 FamFG handelt. Auch § 158
Abs. 5 FamFG scheint einer Anfechtbarkeit der Bestellung entgegenzustehen, wo-
nach die Bestellung eines Verfahrensbeistandes oder deren Aufhebung und die Ab-
lehnung einer derartigen Maßnahme nicht selbstständig, sondern nur inzident mit
der Endentscheidung über den Gegenstand des Verfahrens anfechtbar ist. Der Aus-
schluss der Anfechtbarkeit soll umfassend sein und sich auf alle Verfahrensbeteilig-
ten erstrecken.32 Die Entwurfsbegründung des Gesetzes zur Bekämpfung sexuali-
sierter Gewalt zu § 158 Abs. 4 und 5 FamFG33 führt insoweit lediglich aus, § 158
Abs. 5 FamFG enthalte die bislang in § 158 Abs. 3 Satz 4 FamFG a.F. enthaltene Re-
gelung, nach der die Bestellung eines Verfahrensbeistands, deren Aufhebung und die
Ablehnung einer Bestellung bzw. Aufhebung derselben nicht selbstständig anfecht-
bar sind.

Für den nicht zur Übernahme der Verfahrensbeistandschaft bereiten Verfahrensbei-
stand stellt sich der Bestellungsbeschluss auf seine Person bezogen allerdings als
Endentscheidung dar,34 sodass für ihn selbst ein Rechtsmittel zulässig sein muss,
andernfalls der Verfahrensbeistand in seinem durch Art. 1 und 2 GG geschützten
Persönlichkeitsrecht, seiner durch Art. 12 GG garantierten Berufsfreiheit und die
Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG verletzt wäre.35 Ein Rechtsmittel hat der
Gesetzgeber insoweit offenkundig versehentlich nicht bestimmt.

32 Sternal/Schäder, § 158 FamFG Rn. 42; BT-Drucks 16/6308, S. 239.
33 BT-Drucks 19/23707, 53.
34 Prütting/Helms/Fröschle, § 276 FamFG Rn. 68.
35 Ebenso AG Neuruppin FamRZ 2012, 1090.
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Die Beschwerdebefugnis besteht nach Einführung des Antrages des Verfahrensbei-
standes auf Aufhebung der ihm übertragenen Verfahrensbeistandschaft jedenfalls
für eine Entscheidung, mit der der Entlassungsantrag des Verfahrensbeistandes zu-
rückgewiesen wird (vgl. § 59 Abs. 1 und 2 FamFG).36

Die Beschwerde muss bei dem Gericht eingelegt werden, das den Verfahrensbei-
stand bestellt hat (§ 64 Abs. 1 FamFG). Dadurch wird dem Eingangsgericht die zeit-
sparende Möglichkeit gegeben, die Auswahl der Person des Verfahrensbeistands un-
beschadet des mit der Beschwerde anhängig werdenden Beschwerdeverfahrens zu
überprüfen und ggf. einen anderen Verfahrensbeistand zu bestellen. Soweit das Aus-
gangsgericht die Bestellung des Beschwerdeführers nicht zurücknimmt, muss das
erstinstanzliche Gericht die Beschwerde von Amts wegen an das übergeordnete Ge-
richt zur Entscheidung weiterleiten, da es zu einer Abhilfeentscheidung in Familien-
sachen nicht befugt ist (§ 68 Abs. 1 Satz 2 FamFG).

Hält das den Verfahrensbeistand bestellende Gericht eine Beschwerde des Verfah-
rensbeistandes aus o.g. Gründen nicht für zulässig, so wird dies regelmäßig un-
schädlich sein, denn es wird sich wegen der vom Verfahrensbeistand zu ihrer Be-
gründung vorgebrachten Gründe regelmäßig veranlasst sehen, einen zur Vertretung
des Kindes bereiten anderen („geeigneten“, § 158 Abs. 1 Satz 1 FamFG) Verfahrens-
beistand zu bestellen (vgl. zum Kriterium der Eignung des Verfahrensbeistandes
Rn. 55 ff.).

Zu Einzelheiten der Rechtsmittel im Verfahren der Familiengerichte vgl. Teil 4/
Heilmann, Rn. 90 ff.

(2) Aufhebung wegen Verletzung der Interessen des Kindes durch den
Verfahrensbeistand (§ 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FamFG)

Gemäß § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FamFG hat das Gericht die Bestellung aufzuheben,
wenn die Fortführung des Amtes durch den bestellten Verfahrensbeistand die Inte-
ressen des Kindes gefährden würde. Ein Verfahrensbeteiligter kann somit die Prü-
fung anregen, ob der bisherige Verfahrensbeistand zu entlassen und ein neuer zu be-
stellen ist. Aus dieser Anregung erwächst dem Familiengericht die Pflicht zu prüfen,
ob die Voraussetzungen für eine Auswechslung des Verfahrensbeistands gegeben
sind.37

Gründe für die Entpflichtung können vorliegen,

• wenn der Verfahrensbeistand seine Tätigkeit krankheitsbedingt nicht fortführen
kann,

• wenn er nur ganz unzureichend oder sehr unzuverlässig tätig wird oder

• seine Aufgaben in einer die Kindesinteressen offenkundig und erheblich verken-
nenden oder missachtenden Weise wahrnimmt.38

36 Vgl. so schon zur alten Rechtslage Prütting/Helms/Fröschle, § 276 FamFG Rn. 68.
37 Vgl. Saarländisches OLG Saarbrücken NJW-RR 2019, 327; KG Berlin, Beschl. v. 20.8.2021,

FamRZ 2022, 212.
38 BT-Drucks. 19/23707, 53.

134 Bauer

Leseprobe – Verfahrensbeistandschaft



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

A Die Verfahrensbeistandschaft gemäß § 158 FamFG

Vgl. insoweit die Entscheidung des KG (Berlin) vom 20.8.2021 (UF 2/21, FamRZ
2022, 212):

„Bei der Auslegung des Prüfungsmaßstabes der „Gefährdung der Kindesinteressen“
nach § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FamFG, bei deren Vorliegen die Bestellung des Verfah-
rensbeistands aufzuheben ist, hat das Familiengericht das Spannungsverhältnis zu
berücksichtigen zwischen seiner Pflicht, dem minderjährigen Kind zur Wahrnehmung
seiner verfahrensrechtlichen Interessen in persönlicher und fachlicher Hinsicht geeig-
neten Verfahrensbeistand zu bestellen und dem Umstand, dass der Verfahrensbei-
stand ein einseitiger Vertreter des Kindes ist, der seine Aufgaben eigenständig, frei
von Weisungen wahrnimmt und weder unter der „Oberaufsicht“ des Familiengerichts
steht noch zur Objektivität oder Neutralität verpflichtet ist. Dieser „advokatorische
Charakter“ des Anwalts des Kindes macht es erforderlich, den Prüfungsmaßstab für
eine Aufhebung der Bestellung äußerst restriktiv und mit größter Zurückhaltung
zu handhaben.“ (Fettdruck durch den Autor).

Denn es liegt grundsätzlich im Ermessen des Verfahrensbeistandes, wie er die Inte-
ressen des Kindes wahrnimmt und wie er verfährt, um einen möglichst unverfälsch-
ten Eindruck vom Kind zu erlangen. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob und vor
allem wie er ein Kind anhört.39 Lernt ein Verfahrensbeistand ein Kind allerdings nicht
oder nur zur Kindesanhörungen kennen, wird er seiner Aufgabe gemäß § 158b Abs. 1
S. 1 FamFG, das Interesse des Kindes zu ermitteln und im Verfahren zur Geltung zu
bringen und das Kind durch das Verfahren zu begleiten, kaum gerecht werden kön-
nen, sodass seine Entlassung gerechtfertigt sein kann.

Einzelheiten zu den Rechten und Pflichten des Verfahrensbeistands siehe Teil 2/
Bauer, Rn. 84 ff.

Ebenso sollte bei unüberbrückbarer Ablehnung des Verfahrensbeistands durch das
Kind ausnahmsweise ein Wechsel in der Person des Verfahrensbeistands in Be-
tracht gezogen werden.40 Wird dem Verfahrensbeistand zu Beginn oder während der
Vertretung klar, dass ein Kind eine Abneigung gegen ihn hat,

„wegen der es sich nicht anvertrauen kann, und dass diese trotz aller Bemühungen
bestehen bleibt, sollte eine vorzeitige Aufhebung der Bestellung in Betracht gezogen
werden. Bezieht sich die Ablehnung des Kindes nicht primär auf die eigene Person,
lassen sich aus ihr hingegen Hinweise zum Verständnis seiner Beziehungserfahrun-
gen folgern. Ein Abbruch der Vertretung erscheint dann kaum angebracht.“41

Nach einer Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 1.8.2013 (5 UF 62/13, FamRZ
2014, 1136) soll eine Aufhebung der Verfahrensbeistandschaft bzw. ein Wechsel in
der Person des Verfahrensbeistands auch in Betracht kommen, wenn zwischen dem
Verfahrensbeistand und einem Elternteil beidseitig unüberbrückbare, im Persönli-
chen begründete Differenzen bestehen, die eine fortgesetzte, am Kindeswohl orien-

39 OLG Braunschweig NZFam 2018, 931, zur unbeanstandeten Aufforderung der Verfahrensbei-
ständin an die Kindesmutter, das Kind zur Kontaktaufnahme mit der Verfahrensbeiständin an
den Gerichtsort oder in ihre Kanzlei zu bringen. Vgl. auch OLG Braunschweig, Beschl. v.
21.7.2022, 1 UF 115/21, und OLG Koblenz, Beschl. v. 20.8.2018, 9 UF 247/18.

40 Marquardt, MDR 2000, 1323, 1324, unter Hinweis auf OLG Köln FamRZ 2001, 845; OLG Stutt-
gart OLGR 2001, 305; OLG Düsseldorf FPR 1999, 355.

41 So Pkt. 1.3 der Standards für VerfahrenspflegerInnen der BAG Verfahrenspflegschaft für Kinder
und Jugendliche e.V. in der Fassung von 2001.
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tierte Wahrnehmung der Kindesinteressen, insbesondere auch die Durchführung der
im Kindeswohl liegenden Gespräche des Verfahrensbeistands mit den Eltern, un-
möglich erscheinen lassen. Dies gelte nach der Entscheidung beispielsweise, wenn
ein Verfahrensbeistand – berechtigt oder nicht – Strafanzeige gegen einen Elternteil
erstattet hat.

Diese Entscheidung ist im Hinblick auf die Unabhängigkeit des Verfahrensbei-
stands gegenüber dem Gericht und gegenüber den Eltern des vom Verfahrensbei-
stand vertretenen Kindes nicht unproblematisch, eröffnet sie doch provozierendem
und den Verfahrensbeistand aggressiv ablehnendem Verhalten der Eltern Tür und
Tor, sich eines ihnen missliebigen Beistands entgegen der Interessenlage des Kindes
zu entledigen. Hinzu kommt ggf. eine Verfahrensverzögerung infolge der Auswechs-
lung des Verfahrensbeistandes.

Bei der Entpflichtung ist dringend Zurückhaltung geboten, um dem Grundsatz der
eigenständigen Stellung des Verfahrensbeistandes als Verfahrensbeteiligtem aus ei-
genem Recht nach § 158b Abs. 3 Satz 1 FamFG Rechnung zu tragen, zumal er auch
nicht wie ein Sachverständiger wegen Besorgnis der Befangenheit nach § 6 FamFG
i.V.m. § 42 ff. ZPO abgelehnt werden kann42 (Siehe Teil 4/Heilmann, Rn. 109).

Praxistipp

Die Entpflichtung des Verfahrensbeistandes sollte ein seltener, allein an den Inte-
ressen des Kindes orientierter Einzelfall bleiben (vgl. auch den Wortlaut des
§ 158 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 FamFG), der eine Aufhebung der Verfahrensbeistand-
schaft nur bei Gefährdung der Interessen des Kindes zulässt. Dieser Aufhe-
bungsgrund ist klar von einer möglichen Gefährdung der Interessen der Sorge-
berechtigten oder anderer Verfahrensbeteiligter zu unterscheiden.

Ist ein fachlich oder persönlich ungeeigneter Verfahrensbeistand bestellt worden,
ist diese Bestellung verfahrensrechtlich wie eine Nichtbestellung zu behandeln.
Stellt sich die fehlende Qualifikation heraus, so hat dies eine individuelle Bedeutung
hinsichtlich einer dadurch möglicherweise entstehenden Gefährdung, somit ist hier
die Aufhebung zwingend.43 Im Beschwerdeverfahren muss die Endentscheidung we-
gen der fehlerhaften Bestellung als rechtswidrig aufgehoben werden, soweit die Er-
forderlichkeit der Anordnung einer Verfahrensbeistandschaft zu bejahen ist (§ 58
Abs. 2 FamFG).

Der Beschluss, mit dem der Verfahrensbeistand entpflichtet wird, ist nicht anfecht-
bar. Da der Vergütungsanspruch des entlassenen Verfahrensbeistands mit Entfal-
tung seiner Tätigkeit bereits entstanden ist und zu den Verfahrenskosten zählt, kann
das Gericht die Vergütung des entlassenen Verfahrensbeistands im Rahmen der
Kostenentscheidung niederschlagen, um die Verfahrensbeteiligten nicht mit doppel-

42 OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018, 2 UF 57/18, juris: „Eng begrenzte Abberufungskompe-
tenz des Gerichts“; OLG München FamRZ 2005, 635; OLG Celle FGPrax 2003, 128; Sternal/
Schäder, Rn. 41.

43 Prütting/Helm/Hammer, § 158 Rn. 47, 53.
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ten Kosten zu belasten. Für zukünftige Bestellungen wird der entlassene Verfahrens-
beistand nicht mehr in Betracht kommen, es sei denn, er hatte die Gefährdung der
Kindesinteressen durch seine unzureichende Interessenvertretung nicht zu verant-
worten (wie z.B. im Falle einer – inzwischen überstandenen – Erkrankung).

Ist ein Verfahrensbeistand entlassen und ein neuer bestellt worden, fällt die Pau-
schalentschädigung nach § 158c Abs. 1 FamFG in diesem Fall für beide Verfahrens-
beistände an, da die genannte Regelung Ausnahmetatbestände nun einmal nicht
vorsieht. Das Gericht hat aber die Möglichkeit, die Kosten für einen Verfahrensbei-
stand niederzuschlagen, damit die Kostenschuldner nicht Kosten für beide Verfah-
rensbeistände zu tragen haben. In diesem Falle trägt dann die Staatskasse die Kos-
ten für einen Verfahrensbeistand.

(3) Keine Aufhebung „wegen Befangenheit des Verfahrensbeistandes“
Ein Verfahrensbeistand kann nicht wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden. Denn die Vorschriften über die Ablehnung von Gerichtspersonen und von
Sachverständigen (§§ 6, 30 FamFG, §§ 41–49, 406 ZPO) finden auf Verfahrensbetei-
ligte wie den Verfahrensbeistand (§ 158b Abs. 3 Satz 1 FamFG) keine Anwendung.44

Hinweis

Befangenheitsanträge sind nur gegenüber Richtern und Sachverständigen zuläs-
sig (vgl. §§ 6 FamFG, 41 bis 49, 406 ZPO).45

Anders als z.B. ein Sachverständiger ist der Verfahrensbeistand gerade nicht zur
Neutralität, sondern dem Kindeswohl verpflichtet.46 Dass sich daraus bisweilen Kon-
flikte mit anderen Verfahrensbeteiligten ergeben können, liegt in der Natur der Sache
und kann deshalb allein noch nicht als Beleg für eine vermeintlich nicht ordnungsge-
mäße Aufgabenerfüllung herangezogen werden.47

Den gesetzlichen Vertretern des Kindes bleibt es aber unbenommen, die Erforderlich-
keit einer Entpflichtung des Verfahrensbeistandes durch das Gericht gemäß § 158
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FamFG prüfen zu lassen, wenn sie der Auffassung sind, die Inte-
ressen des Kindes würden durch die (Un-)Tätigkeit oder die Art und Weise des Vorge-
hens des Verfahrensbeistandes gefährdet.

Aus dieser Anregung erwächst dem Familiengericht die Pflicht zu prüfen, ob die Vo-
raussetzungen für eine Auswechslung des Verfahrensbeistands gegeben sind.48

44 OLG Köln, Beschl. v. 18.3.2025, 1 Ws 1/25.
45 OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018, 2 UF 57/18, juris; KG Beschluss ZKJ 2014, 285 unter

Hinweis auf OLG Hamm FamRZ 2008, 427 sowie Menne, ZKJ 2008, 111 ff.
46 OLG Braunschweig, Beschl. v. 21.7.2022, 1 UF 115/21; OLG Koblenz, Beschl. v. 20.8.2018,

9 UF 247/18.
47 KG Berlin, Beschl. v. 19.2.2014, 17 UF 5/14; ZKJ 7/2014, 285, unter Hinweis auf OLG Hamm,

Beschl. v. 16.7.2007, 4 WF 126/07, FamRZ 2008, 427, bei juris Rn. 22, sowie Menne, ZKJ 2008,
111 ff.; vgl. auch OLG Braunschweig, unter Rn. 26.

48 Vgl. Saarländisches OLG Saarbrücken v. 22.11.2018, 6 UF 120/18, NJW-RR 2019, 327.
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5. Rechtsmittel gegen die Bestellung oder Aufhebung
(§ 158 Abs. 5 FamFG)

Gemäß § 158 Abs. 5 FamFG ist die Bestellung eines Verfahrensbeistands, deren Auf-
hebung und die Ablehnung einer Bestellung nicht selbstständig anfechtbar. Diese
Maßnahmen unterliegen aber der Beurteilung des Beschwerdegerichts als der der
angefochtenen Endentscheidung vorausgegangene Zwischenentscheidungen (§ 58
Abs. 2 FamFG).

Der Ausschluss der selbstständigen Anfechtbarkeit nach Bestellung eines Verfah-
rensbeistandes durch Entscheidung eines Richters soll Verfahrensverzögerungen
verhindern. Angesichts der Ausgestaltung des Rechtsinstituts des Verfahrensbei-
stands liegt weder in der Bestellung noch im Fall des Unterlassens der Bestellung
ein derart schwerwiegender Eingriff in Rechte der Beteiligten vor, dass eine isolierte
Anfechtbarkeit geboten wäre. Dies gilt insbesondere für die Eltern des betroffenen
Kindes. Diese bleiben im Fall der Bestellung eines Verfahrensbeistands – anders
etwa als bei der Anordnung einer Ergänzungspflegschaft – weiterhin in vollem Um-
fang zur Vertretung des Kindes berechtigt.

Auch der Gesichtspunkt einer möglichen Kostenbelastung rechtfertigt eine selbst-
ständige Anfechtbarkeit nicht.49 In einer Konstellation, in der die Erforderlichkeit einer
Verfahrensbeistandschaft nach § 158 Abs. 1 FamFG nicht ohne Weiteres zu bejahen
ist, ist es daher aber geboten, den Eltern vor der Bestellung eines Verfahrensbeistan-
des rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) zu gewähren, um sie ggf. vor unnötigen
Kosten zu schützen (siehe Teil 4/Heilmann, Rn. 15).50

Der Ausschluss der Anfechtbarkeit ist umfassend und insbesondere nicht auf eine
Anfechtung durch einzelne Personen oder Beteiligte beschränkt. Erfasst ist damit le-
diglich die isolierte Anfechtbarkeit einer entsprechenden Entscheidung; ein Rechts-
mittel gegen die Endentscheidung kann weiterhin auch damit begründet werden,
dass das Gericht einen Verfahrensbeistand zu Unrecht bestellt oder abberufen hat
oder dass es die Bestellung eines Verfahrensbeistands zu Unrecht unterlassen oder
abgelehnt hat (vgl. § 58 Abs. 2 FamFG).

Anders verhält es sich jedoch, wenn der Rechtspfleger (z.B. in einem Verfahren nach
§ 1686 BGB) über die Bestellung des Verfahrensbeistands entschieden hat. In die-
sem Fall verlangt der von Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistete Schutz gegen die Verlet-
zung der Rechtssphäre des Einzelnen durch Eingriffe der öffentlichen Gewalt, dass
den betroffenen Eltern bereits vor Abschluss des Verfahrens eine Möglichkeit zur
Verfügung steht, die Entscheidung des Rechtspflegers gerichtlich überprüfen zu las-
sen.51

49 BGH, Beschl. v. 22.3.2017, XII ZB 391/16, FamRZ 2017, 979 ff., unter Hinweis auf Schulte-
Bunert/Weinreich/Ziegler, FamFG 5. Aufl. § 158 Rn. 28; und BT-Drucks. 16/6308, S. 239.

50 OLG Frankfurt FamRB 2021, 241–243; OLG Braunschweig FamRB 2021, 491–493; OLG Frank-
furt/Main FamRZ 2017, 543–545; vgl. insoweit auch Borth/Grandel, § 158 FamFG Rn. 11.

51 BGH, Beschl. v. 22.3.2017, XII ZB 391/16, FamRZ 2017, 979 ff., unter Aufhebung der Entschei-
dung OLG Stuttgart FamRZ 2016, 1696, und unter Hinweis auf Bork/Jacoby/Schwab, FamFG,
2. Aufl., § 158 Rn. 17; Bumiller/Harders/Schwamb, FamFG, 11. Aufl., § 158 Rn. 19.
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III. Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und den übrigen
Beteiligten und Institutionen

1. Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und Kind
Der Verfahrensbeistand ist neben dem Kind ein selbstständiger Beteiligter im Verfah-
ren, der die Interessen des Kindes vertritt, aber keine Vertretungsmacht, also keine
sorgerechtlichen Befugnisse für das Kind hat.

Die Auswahl eines geeigneten Verfahrensbeistands steht im pflichtgemäßen Ermes-
sen des Gerichts, das den Verfahrensbeistand bestellt. Ein Recht auf Auswahl des
Verfahrensbeistands steht dem Kind nach § 158 FamFG nicht zu. Folglich steht dem
Kind – ebenso wenig wie auch den sonstigen Verfahrensbeteiligten einschließlich
der gesetzlichen Vertreter des Kindes – auch kein förmliches Ablehnungsrecht ge-
gen die Bestellung und die getroffene Auswahl des Familiengerichts zu.

Der Verfahrensbeistand ist an Weisungen und Wünsche des Kindes nicht gebunden,
dazu fehlt es an einer Beauftragung des ja vom Gericht bestellten Verfahrensbei-
stands durch das Kind (fehlendes Mandatsverhältnis).52 Der Verfahrensbeistand hat
vielmehr die subjektiven und objektiven Interessen des Kindes, d.h. dessen objektiv
verstandenes Wohl und dessen Willen, wahrzunehmen (vgl. § 158 Abs. 1 und § 158b
Abs. 1 Satz 1 FamFG: „Interessenwahrnehmung“; … hat „das Interesse des Kindes
festzustellen und im Verfahren zur Geltung zu bringen.“).

Das zeigt sich am deutlichsten daran, dass er zur Einlegung eines Rechtsmittels von
dem von ihm vertretenen Kind nicht gezwungen werden kann, wenn er die ergangene
Entscheidung für mit dem Kindeswohl vereinbar ansieht (vgl. § 158b Abs. 3 Satz 2
FamFG). Rechtsmittel „kann“ (nicht: „muss“) der Verfahrensbeistand „im Interesse
des Minderjährigen“ ohnehin stets nur in eigenem Namen einlegen, da er nach
§ 158b Abs. 3 Satz 3 FamFG nicht gesetzlicher Vertreter des Kindes ist.53

Dem steht daher nicht entgegen, dass das Kind, welches das 14. Lebensjahr vollen-
det hat, nach § 60 FamFG ein eigenständiges Beschwerderecht ausüben kann. Der
Verfahrensbeistand hat jedoch ihm erkennbare Anliegen des Kindes in jedem Falle
vorzubringen, damit diese vom Gericht berücksichtigt werden können.54 Falls das In-
teresse des Kindes es erfordert, ist er auch zur Einlegung von Rechtsmitteln ver-
pflichtet.

Dem Kind gegenüber hat der Verfahrensbeistand keine Erziehungs- oder Weisungs-
befugnisse. Bei der Erfassung der Wünsche und Vorstellungen des Kindes ist der
Verfahrensbeistand also weitgehend auf die Kooperationsbereitschaft des Kindes

52 Der Verfahrensbeistand darf sich aber als „Kinder- und Jugendanwalt“ bezeichnen, vgl. Ziegler
in Schulte-Bunert/Weinreich, § 158 FamFG Rn. 29, unter Hinweis auf OLG Düsseldorf FamRZ
2015, 694.

53 BGH, Beschl. v. 27.3.2019, XII ZB 71/19.
54 Vgl. RegE zum Betreuungsgesetz, BT-Drucks. 11/4528, S. 171, zur insoweit gleichlautenden

Vorschrift des § 67 Abs. 1 Satz 1 FGG a.F.
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angewiesen, ohne dessen Bereitschaft zur Mitwirkung und Willensbekundung er-
zwingen zu können.

Als auch dem Kind gegenüber weisungsunabhängiger Interessenvertreter soll der
Verfahrensbeistand das Selbstbestimmungsrecht von Kindern im gerichtlichen Ver-
fahren schützen.55 Es wäre widersinnig, diese Aufgabe mit Zwang gegenüber dem
Kind erfüllen zu wollen. Eine Rechtsgrundlage dafür existiert folgerichtig auch nicht.
Der Verfahrensbeistand hat also zu akzeptieren, wenn das Kind die Mitarbeit verwei-
gert oder zu keiner Willensbekundung bereit ist.

Ansonsten ist der vom Kind geäußerte Wille dem Gericht möglichst wortgetreu mit-
zuteilen. Bei der Anhörung des Kindes durch das Gericht hat der zur Anwesenheit be-
rechtigte und zum Anhörungstermin zu ladende Verfahrensbeistand (§ 159 Abs. 4
Satz 3 FamFG)56 sicherzustellen, dass das Kind auch Gelegenheit hat, seine Sicht der
Dinge, seine Wünsche, Ängste und Zukunftsvorstellungen dem Gericht mit seinen ei-
genen Worten und Gesten vorzutragen. Nur so erfährt das Gericht möglichst unver-
fälscht von den für die Beurteilung der Persönlichkeit und der Person des beteiligten
Kindes wesentlichen Umständen.

2. Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und
sorgeberechtigter Person

Als sorgeberechtigte Person kommen Eltern, Ergänzungspfleger, Vormünder oder
Pflegeeltern, denen die elterliche Sorge nach § 1630 Abs. 3 BGB übertragen worden
ist, in Betracht.

Der Verfahrensbeistand ist als reiner Beistand des Kindes im Verfahren nicht des-
sen gesetzlicher Vertreter (§ 158b Abs. 3 Satz 3 FamFG). Er verdrängt also nicht
– auch nicht für die Vertretung im gerichtlichen Verfahren – die leiblichen Eltern, die
Adoptiveltern oder andere gesetzliche Vertreter (Ergänzungspfleger, Vormund) aus
der Position als gesetzliche Vertreter des Kindes. Jedenfalls so lange nicht, als nicht
das Gericht den Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten das Sorgerecht ganz oder
teilweise (z.B. für die Vertretung im Verfahren oder für die Entscheidung über die Ent-
bindung von der ärztlichen Schweigepflicht) entzogen und zusätzlich auf die Person
des Verfahrensbeistands als Ergänzungspfleger nach § 1809 BGB übertragen hat.57

Folglich hat der Verfahrensbeistand regelmäßig keine weitergehenden sorgerecht-
lichen Befugnisse: Der Verfahrensbeistand kann nicht

• für das Kind Leistungen nach dem SGB VIII beim Jugendamt beantragen,

• die Zustimmung erteilen, dass das Kind vom gerichtlich bestellten Sachverständi-
gen untersucht und befragt wird,

55 Vgl. Stadler/Salzgeber, FPR 1999, 329, 336.
56 Vgl. BT-Drucks. 16/9733, S. 369; Sternal/Schäder, § 159 FamFG Rn. 27 ff.
57 Die Übernahme solcher zusätzlichen Aufgaben eines Ergänzungspflegers sollte der Verfahrens-

beistand schon wegen der damit verbundenen Rollenkonflikte gut überdenken! Vgl. Pkt. 2.3
der Standards der BAG Verfahrensbeistandschaft/Interessenvertretung für Kinder und Jugend-
liche e.V., online abrufbar unter www.bveb-ev.de (> Der Verband > Verfahrensbeistandschaft).
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• den behandelnden Arzt des Kindes von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden,

• eine ärztliche Untersuchung des Kindes veranlassen oder

• mit bindender Wirkung für und gegen das Kind auf dessen Kosten eine ärztliche
Stellungnahme anfordern.

Er kann auch nicht den Umgang des Kindes mit Dritten oder den Sorgeberechtigten
regeln oder verbieten, selbst wenn dies im Einzelfalle für den Schutz des Kindes in
einem laufenden Gerichtsverfahren dringend angezeigt wäre.

In all diesen Fällen muss sich der Verfahrensbeistand an das Gericht wenden und die
gerichtliche Regelung anregen.

3. Abgrenzung zwischen Verfahrensbeistandschaft und
Ergänzungspflegschaft für das gerichtliche Verfahren

Gemäß §§ 1629 Abs. 2 Satz 3, 1789 Abs. 2 Satz 3 und 4 BGB kann das Gericht dem
gesetzlichen Vertreter des Kindes, d.h. den sorgeberechtigten Eltern bzw. Adoptivel-
tern, dem Vormund oder dem Pfleger des Kindes, die gesetzliche Vertretungsmacht
für das gerichtliche Verfahren ganz oder teilweise entziehen. Voraussetzung dafür
ist, dass das verfahrensrechtliche Interesse des Minderjährigen zum Interesse des
bzw. der Sorgeberechtigten „in erheblichem Gegensatz steht“.

Das kommt z.B. hinsichtlich der gemeinsam sorgeberechtigten Elternteile in Be-
tracht, wenn im Falle des sexuellen Missbrauchs der Tochter durch den Vater die
Mutter des Kindes unter Umständen die zu Gunsten der Tochter erfolgte Anwaltsbe-
vollmächtigung widerrufen würde.58

Dem betroffenen Kind ist dann regelmäßig ein Ergänzungspfleger – Wirkungskreis:
Vertretung des Kindes im jeweiligen familiengerichtlichen Verfahren – zu bestellen
(§ 1809 BGB). Der Ergänzungspfleger (mit entsprechendem Aufgabenkreis) bzw. der
Vormund tritt für die gesetzliche Vertretung des Kindes im gerichtlichen Verfahren
an die Stelle der zuvor Sorgeberechtigten.

Hinweis

Der BGH hat dazu allerdings entschieden, dass die Bestellung eines Verfahrens-
beistands nach § 158 FamFG den Entzug der elterlichen Sorge hinsichtlich der
Vertretung im gerichtlichen Verfahren in aller Regel überflüssig und damit unzu-
lässig macht, auch wenn der Verfahrensbeistand nach § 158b Abs. 3 Satz 3
FamFG nicht gesetzlicher Vertreter des Kindes im Verfahren ist.59

58 OLG Frankfurt FamRZ 1980, 927; vgl. OLG Hamburg ZKJ 2014, 70 ff. für eine Ergänzungspfleg-
schaft für das Kind in einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren nach § 52 Abs. 2
Satz 2 StPO gegen die Mutter des Kindes.

59 BGH FamRZ 2011, 1788; Salgo, FPR 2011, 315 ff.; Lack, FamFR 2011, 527.
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4. Abgrenzung Verfahrensbeistand und Ergänzungspflegschaft,
Umgangspflegschaft sowie Umgangsbestimmungspflegschaft

Der Ergänzungspfleger nach §§ 1809 ff. BGB und der Vormund nach § 1773 BGB
sind gesetzliche Vertreter des Kindes und für die gesamte elterliche Sorge (Vor-
mund) oder bestimmte Teile der elterlichen Sorge (Ergänzungspflegschaft) zustän-
dig.

Die Umgangspflegschaft ist in § 1684 Abs. 3 BGB geregelt und betrifft die vom Ge-
richt übertragene Aufgabe, die Durchführung gerichtlich konkret angeordneter Um-
gangskontakte sicherzustellen.

Im Fall einer Umgangsbestimmungspflegschaft erfolgt hingegen ein Teilentzug der
elterlichen Sorge in einem gesondert betriebenen Verfahren nach §§ 1666, 1666a
BGB einher (vgl. Teil 2/Wierse, Rn. 463 m.w.N.),60 mit der Folge einer Ergänzungs-
pflegschaft nach § 1809 BGB61. Der Umgangsbestimmungspfleger bestimmt in die-
sem Fall selbst die Modalitäten bei der Vorbereitung des Umganges, bei der Über-
gabe und der Rückgabe des Kindes und bestimmt die konkrete Ausgestaltung des
Umganges (vgl. Teil 2/Wierse, Rn 464 unter Hinweis auf OLG Frankfurt a.M., FamFR
2013, 381).62

Der Verfahrensbeistand nach § 158 FamFG ist hingegen ein „Pfleger eigener Art“,
auf den die Vorschriften des BGB nicht anwendbar sind. Dem trägt das FamFG durch
die Bezeichnung „Verfahrensbeistand“ Rechnung und bestimmt in § 158b Abs. 3
Satz 3 FamFG ausdrücklich, dass der Verfahrensbeistand nicht gesetzlicher Vertre-
ter des Kindes ist.

Diese Unterscheidung ist nicht nur akademischer Natur: Als gesetzlicher Vertreter
des Kindes ist der Ergänzungspfleger bzw. Vormund entweder für den auf den Wir-
kungskreis der Pflegschaft beschränkten Vertretungsumfang (Ergänzungspfleger,
§ 1809 BGB) oder für sämtliche personen- und vermögenssorgerechtlichen Angele-
genheiten des Mündels (Vormund) im Rahmen der ihm übertragenen (gesetzlichen)
Vertretungsmacht ermächtigt, anstelle von Eltern.

Beispiele

Ergänzungspfleger (mit entsprechendem Aufgabenkreis) bzw. Vormünder sind
ermächtigt, in eine ärztliche oder psychologische Begutachtung und eine medizi-
nische Untersuchung des Kindes einzuwilligen oder die entsprechende Einwilli-
gung zu versagen, einer Aussage des Kindes vor dem Familien- und/oder Straf-
richter zuzustimmen oder die Aussage für das Kind zu verweigern, einer Akten-
einsicht Dritter (z.B. der Staatsanwaltschaft, des Strafgerichtes) in die
familiengerichtlichen Akten für das Kind zuzustimmen oder die Zustimmung

60 BGH ZKJ 2016, 419; OLG Frankfurt a. M. FamFR 2013, 381; OLG Frankfurt a. M. NJW-RR 2009,
4; Grüneberg/Götz, § 1684 BGB Rn. 21, m.w.N.; a.A. OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018,
2 UF 57/18, juris; OLG Köln, FamFR 2012, 109; OLG Celle FamRZ 2011, 574.

61 § 1632 Abs. 2 BGB; vgl. Grüneberg/Götz, § 1632 BGB Rn. 8, 9.
62 KG Berlin FamRZ 2013, 308; OLG Hamm, BeckRS 2012, 18153.
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dazu zu versagen, Strafanzeige für den Minderjährigen zu stellen, eine Entbin-
dung von der Schweigepflicht des das Kind behandelnden Arztes zu erklären
oder zu verweigern, Rechtsmittel im Namen des Kindes einzulegen etc.

Vormund und Ergänzungspfleger stehen unter der Aufsicht und Kontrolle des Ge-
richtes (§§ 1802 ff., 1862 ff., 1813 Abs. 1 BGB), dem gegenüber sie zur Auskunft, zur
Berichterstattung und zur Rechnungslegung verpflichtet sind. Zudem unterliegen sie
den familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehalten der § 1631b i.V.m. §§ 1795,
1798 Abs. 2, 1802, 1862 ff. BGB, § 3 Abs. 2 Satz 2 RelKErzG.

Dem Verfahrensbeistand stehen die o.g. Rechte eines gesetzlichen Vertreters hinge-
gen nicht zu. Andererseits unterliegt er aber auch nicht der Kontrolle und der Aufsicht
des Gerichts, dem er auch nicht zur Auskunft oder zur Rechenschaft verpflichtet ist.
Das Gericht hat daher keine Möglichkeit, auf die Art und Weise der Wahrnehmung
der Aufgaben durch den Verfahrensbeistand Einfluss zu nehmen.

Das Gericht kann den Verfahrensbeistand jedoch entpflichten, wenn die Vorausset-
zungen des § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FamFG vorliegen (siehe Rn. 19 ff. zur Aufhe-
bung der Bestellung). Denn das Gericht hat selbstverständlich auf die Einhaltung der
zum Schutz des Kindes geltenden Verfahrensvorschriften zu achten und kann seine
verfahrensleitende Zwischenverfügung, zu der auch die Bestellung des Verfahrens-
beistands zählt, grundsätzlich jederzeit abändern.63

5. Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und Jugendamt
Der Verfahrensbeistand ist allein den Interessen des verfahrensbetroffenen Kindes
verpflichtet und hat somit eine dem Jugendamt gegenüber unabhängige Stellung im
Verfahren, die er für das betroffene Kind voll zur Geltung bringen muss.

Das Jugendamt wiederum hat eine vom Verfahrensbeistand unabhängige Funktion
im Verfahren, nämlich die, als sozialpädagogische Fachbehörde nach § 50 Abs. 2
SGB VIII Gesichtspunkte des Kindeswohles in das jeweilige Verfahren einzubringen
und bei Entscheidungen, die dem Wohle des Kindes nicht gerecht werden, die ihm
als Amt – unabhängig von der Verfahrensbeistandschaft – zur Verfügung stehenden
Rechtsmittel zu ergreifen (vgl. § 162 Abs. 3 FamFG).

Beide Verfahrensbeteiligten (§§ 158b Abs. 3 Satz 1, 162 Abs. 2 FamFG; das Jugend-
amt wird – außer in Verfahren nach §§ 1666, 1666a BGB – nur auf eigenen Antrag
zum förmlich Beteiligten) handeln also frei von Weisungen der jeweils anderen
Seite.64

Der Verfahrensbeistand soll – wenn nötig – auch darauf hinwirken, dass das Jugend-
amt das Kind mit allen zu Gebote stehenden Mitteln unterstützt.65 Hier kann auch
der eigene Beratungsanspruch des Kindes gegenüber dem Jugendamt nach § 8

63 Sternal/Schäder, § 158 FamFG Rn. 40, unter Hinweis auf KG ZKJ 2008, 120; Menne, ZKJ 2008,
111; vgl. auch OLG Hamm FamRZ 2007, 2002.

64 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 23.2.2000, 2 WF 32/00 (veröffentlicht auf hefam.de). Zur Beteilig-
tenstellung des Jugendamtes vgl. Lack, ZKJ 2010, 189 ff.; Heilmann, FamRZ 2010, 1391 ff.

65 OLG Frankfurt, Beschl. v. 23.2.2000, 2 WF 32/00 (veröffentlicht auf hefam.de).
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SGB VIII von Bedeutung sein. Der Verfahrensbeistand kann zwar mangels Sorge-
bzw. Vertretungsrecht für das Kind keine Anträge nach SGB VIII beim Jugendamt
stellen, jedoch kann er auf entsprechende Bedarfe des Kindes hinweisen und das
Kind dazu beraten.

Es ist auch nicht Aufgabe des Verfahrensbeistands oder des Jugendamtes, anstelle
des jeweils anderen Verfahrensbeteiligten zu agieren, wenn dieser seiner Aufgabe
nicht in vollem Umfang nachkommt. Zu verschieden sind die den Verfahrensbeteilig-
ten vom Gesetz jeweils zugewiesenen Aufgaben und Funktionen. Jede Rollenvermi-
schung kann nicht nur zur Konfusion auf Seiten des Kindes und der Sorgeberechtig-
ten führen und unnötige Konflikte zwischen Verfahrensbeistand und Jugendamt er-
zeugen, sondern verwischt auch die eigenständige Rolle und Aufgabenstellung der
Verfahrensbeistandschaft. Bitten der Gerichte an den Verfahrensbeistand, anstelle
des Jugendamtes dessen Aufgaben oder die freier Träger der Jugendhilfe mit wahr-
zunehmen (z.B. Umgangskontakte zu begleiten, Erziehungsberatung zu leisten etc.),
sollte der Verfahrensbeistand aus den genannten Gründen entgegentreten.

Der Verfahrensbeistand kann und soll das Jugendamt – soweit aus Sicht des betei-
ligten Kindes entscheidungserheblich – aber z.B. dazu auffordern, ihm alle Informa-
tionen, die auf eine Gefährdung des Kindes hinweisen, zur Verfügung zu stellen und
mitzuteilen, welche Hilfen nach dem SGB VIII es erbracht oder angeboten hat oder
aus welchen Gründen auf ein solches Angebot verzichtet worden ist. Falls erforder-
lich, soll der Verfahrensbeistand auf das Gericht einwirken, damit es das Jugendamt
dazu veranlasst, seine Stellungnahme im jeweiligen Verfahren fachlich näher zu be-
gründen, seiner Verpflichtung aus § 50 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB VIII nachzukommen,
den erstellten Hilfeplan (§ 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII) zur Akte zu reichen etc.66

An Hilfeplangesprächen des Jugendamtes kann der Verfahrensbeistand nicht an
Stelle der Sorgeberechtigten als gesetzlicher Vertreter des Kindes teilnehmen. Ob
ihm als Verfahrensbeistand des betroffenen Kindes ein Recht zur Teilnahme daran
zusteht, ist nicht ausdrücklich geregelt. Das VG Gelsenkirchen67 hat ein solches auf
dem Verwaltungsgerichtsweg einklagbares Teilnahmerecht mangels Rechtsgrund-
lage verneint. Es hängt also von der Kooperationsbereitschaft des jeweiligen Jugend-
amtes ab, ob eine Teilnahme an Hilfeplangesprächen zustande kommt oder nicht.
Nicht selten begrüßen Jugendämter die Bereitschaft von Verfahrensbeiständen, an
Hilfeplangesprächen teilzunehmen.

Einsicht in Akten des Jugendamtes wird der Verfahrensbeistand – wenn über-
haupt – im Streitfall nur auf Umwegen erzwingen können.68 Die Zivilgerichte ein-
schließlich der Familien- und Betreuungsgerichte wären für eine Klage auf Akten-
einsicht sachlich nicht zuständig. Vielmehr ist der Rechtsweg zu den Verwaltungs-
gerichten gegeben, die sich bislang allerdings mit dieser in der Literatur hoch
umstrittenen Frage noch nicht unter dem spezifischen Aspekt der Kindeswohlge-

66 Wiesner/Schmid-Obkirchner, SGB VIII, § 36 Rn. 87.
67 JAmt 2002, 524.
68 Vgl. § 25 SGB X, §§ 61, 63, 67 KJHG i.V.m. § 83 SGB X; vgl. auch BVerwG NJW 1989, 2960 (für

die Einsicht in Kranken- und Psychiatrieakten).
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fährdung im Kontext der Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes befasst ha-
ben.69

Werden Auskünfte aus Akten des Jugendamtes verweigert und legt das Jugendamt
entgegen der Verpflichtung von § 50 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII die Hilfepläne (§ 36 Abs. 2
Satz 2 SGB VIII) im Gerichtsverfahren nicht vor, sollte sich der Verfahrensbeistand an
das Familiengericht mit der Anregung wenden, die gewünschten Auskünfte beim Ju-
gendamt anzufordern bzw. Mitarbeiter des Jugendamtes dazu zu hören oder förm-
lich als Zeugen zu vernehmen.

6. Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und
Sachverständigen

Sachverständiger und Verfahrensbeistand haben im gerichtlichen Verfahren unter-
schiedliche Funktionen:

• Der Verfahrensbeistand vertritt parteiisch die Kindesinteressen im Verfahren, es
ist nicht seine Aufgabe ein „kleines“ Sachverständigengutachten abzugeben, son-
dern die Interessen des Kindes festzustellen und ins Verfahren einzubringen
(§ 158b Abs. 1 Satz 1 FamFG).

• Der Sachverständige hingegen ist ein Beweismittel, er hat neutral zu agieren. Der
Sachverständige bringt besonderen Sachverstand in das Verfahren ein, wenn die
bisherigen Ermittlungen des Gerichts unter Hinzuziehung u.a. die Stellungnahme
des Verfahrensbeistandes und des Jugendamtes noch zu keiner zuverlässigen
Grundlage für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung bieten.

Alternativen zur Einholung eines Sachverständigengutachtens (vgl. § 163 Abs. 1
FamFG zur Qualifikation des Gutachters70) muss der Verfahrensbeistand kritisch
auch wegen der Belastungen des Kindes durch die Begutachtung und wegen des
Zeitaufwandes für die Erstellung des Gutachtens prüfen. Ob unter Berücksichtigung
des kindlichen Zeitempfindens und der besonderen Lebenssituation des Kindes die
Einholung eines Gutachtens angemessen ist, um den Belangen des Kindeswohles
gerecht zu werden, hat der Verfahrensbeistand ebenfalls kritisch zu hinterfragen. Auf
die nach § 30 FamFG i.V.m. § 411 ZPO dem Sachverständigen durch das beauftra-
gende Gericht zu setzende Frist zur Fertigstellung und Einreichung eines schriftli-
chen Gutachtens sollte der Verfahrensbeistand in dem genannten Sinne Einfluss
nehmen.

Er sollte auch dazu Stellung nehmen, ob der Sachverständige nach § 163 Abs. 2
FamFG bei der Erstellung des Gutachtens auch auf die Herstellung eines Einverneh-
mens zwischen den Beteiligten hinwirken soll oder nicht. Zeitliche Verzögerungen
durch diesen Zusatzauftrag werden gegenüber den Chancen und Risiken eines sol-

69 Wiesner/Mörsberger, Anhang § 61 SGB VIII, § 83 SGB X Rn. 1 f.; zur Problematik vgl. auch Mün-
der u.a., 2000, S. 220 ff.; Fischer in Schellhorn, SGB VIII/KJHG, §§ 61–68; Kunkel, LPK–SGB VIII,
§ 61 Rn. 106 ff., 229 ff., § 68 Rn. 10 ff.

70 Hierzu Lack/Hammesfahr, Psychologische Gutachten im Familienrecht, Rn. 41 ff., 202 ff.; siehe
Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht,
2019, abrufbar auf www.bmj.de.
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chen Sonderauftrages abzuwägen sein.71 Dass der Sachverständige beim Bemühen
um Einvernehmen der Eltern Kindeswohlaspekte hintanstellen könnte,72 ist vom Ver-
fahrensbeistand mit in seine Stellungnahme einzubeziehen.

Praxistipp

Der Verfahrensbeistand sollte darauf achten, dass auch bei einer lösungsorien-
tierten Begutachtung die individuellen Interessen des Kindes nicht aus dem
Blick geraten.

In Fällen einer akuten oder wiederholten Kindeswohlgefährdung (z.B. Misshandlung,
sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, eine das Kindeswohl beeinträchtigende
krankhafte Persönlichkeitsstörung, Drogensucht) sollte die Zusatzbeauftragung des
Sachverständigen unterbleiben. Das Gericht ist in diesen Fällen vielmehr auf eine zü-
gige, alle Maßnahmen zum Schutz des Kindes treffende Verfahrensführung hinzu-
weisen.73

Der Verfahrensbeistand sollte darauf achten, wer als Sachverständiger bestellt wird,
da dies regelmäßig von großer Bedeutung für das weitere Verfahren ist. Auf die Qua-
lifikation des auszuwählenden Gutachters sollte größter Wert gelegt werden. In Ver-
fahren über die elterliche Sorge, das Umgangsrecht und die Herausgabe eines Kin-
des i.S.d. § 151 Nr. 1 bis 3 FamFG soll der Sachverständige mindestens über eine
psychologische, psychotherapeutische, kinder- und jugendpsychiatrische, psychiatri-
sche, ärztliche, pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation verfügen.
Bei einer pädagogischen oder sozialpädagogischen Berufsqualifikation ist zusätzlich
der Erwerb ausreichender diagnostischer und analytischer Kenntnisse durch eine an-
erkannte Zusatzqualifikation nachzuweisen (vgl. § 163 Abs. 1 FamFG). Der Verfah-
rensbeistand sollte personelle Gegenvorschläge machen, wenn gegen die vom Ge-
richt als Sachverständiger in Aussicht genommene Person Bedenken bestehen (vgl.
zu Einzelheiten § 163 Abs. 1, §§ 29, 30 FamFG in Verbindung mit § 404 ZPO).

Besteht die Besorgnis der Befangenheit des Sachverständigen, kann der Verfah-
rensbeistand den Sachverständigen bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 406,
42 ZPO ablehnen. Der Ablehnungsantrag ist unverzüglich (§ 44 Abs. 4 Satz 2 ZPO)
anzubringen, spätestens jedoch binnen zwei Wochen ab Kenntnis der Gründe, die
Zweifel an der Unbefangenheit des Sachverständigen begründen. Fristbeginn kann
somit z.B. die Verkündung oder Zustellung des Beschlusses bzw. der Verfügung über
die Ernennung des Sachverständigen durch das Gericht, kritische Handlungen des
Sachverständigen während der Gutachtentätigkeit, die Zustellung des Gutachtens,
wenn diese Gründe an der Unvoreingenommenheit zweifeln lassen, sein. Die Ableh-
nung sollte jedenfalls vor der Vernehmung des Sachverständigen zu seinem Gutach-
ten erfolgen (vgl. zu Einzelheiten § 30 Abs. 1 FamFG i. V. mit § 406 ZPO).

71 Vgl. zu Einzelheiten BT-Drucks. 16/6308, S. 242; Balloff, FPR 2011, 12, 13.
72 MüKo-FamFG/Schumann, 2018, § 163 Rn 15.
73 Sternal/Schäder, § 163 FamFG Rn. 16; Balloff, FPR 2011, 12, 13, 14.
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Die vom Sachverständigen zu begutachtende Fragestellung74 wird vom Gericht fest-
gelegt (§ 30 Abs. 1 FamFG i.V.m. § 404a ZPO). Es ist die Pflicht des Verfahrensbei-
stands, den Inhalt des Begutachtungsauftrages zu prüfen und gegebenenfalls bei
Gericht auf eine Abänderung und Ergänzung hinzuwirken, wenn und soweit dies im
Interesse des Kindes erforderlich ist.

Die psychologische Begutachtung bedarf als Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des
Kindes dessen Einwilligung und der seiner/seines Sorgeberechtigten. Die Einwilli-
gung des einwilligungsfähigen Kindes kann nicht ersetzt werden.75 Feste Altersgren-
zen für das Bestehen der nötigen Verstandesreife und Einsichtsfähigkeit in die Be-
deutung der Begutachtung existieren nicht. Hat das Kind das 14. Lebensjahr erreicht,
kann hiervon aber regelmäßig ausgegangen werden. Der Verfahrensbeistand hat da-
her das von ihm im Verfahren vertretene Kind über diese Rechtslage kindgemäß auf-
zuklären (§ 158b Abs. 1 Satz 3 FamFG). Falls das Kind die Begutachtung tatsächlich
verweigert, sollte dies dem Gericht umgehend mitgeteilt werden.

Das Sachverständigengutachten hat der Verfahrensbeistand im Hinblick auf

• die Vollständigkeit des entscheidungserheblichen Sachverhaltes,

• Verstöße gegen die Denkgesetze,

• die Nachvollziehbarkeit und

• das zur Beurteilung des erhobenen Datenmaterials angewandte Verfahren etc.

einer kritischen Beurteilung zu unterziehen.76 Gegen- oder Obergutachter ist der
Verfahrensbeistand damit aber keinesfalls, selbst dann nicht, wenn und soweit er im
Einzelfall tatsächlich über die dafür erforderliche Sachkunde und berufliche Erfah-
rung verfügen sollte. Eine entsprechende Position sollte der Verfahrensbeistand
nicht ansatzweise einnehmen, einen dementsprechenden Eindruck bei den anderen
Verfahrensbeteiligten erst gar nicht aufkommen lassen. Zu verschieden ist die Funk-
tion des Gutachters als „Gehilfe des Richters“ gegenüber der Aufgabe des Verfah-
rensbeistands als Interessenvertreter des Kindes im gerichtlichen Verfahren. Gleich-
wohl ist der Verfahrensbeistand berechtigt, ergänzende Fragestellungen an das Ge-
richt zu übermitteln und im Termin zur Erörterung des Gutachtens vorzubringen.

Der Verfahrensbeistand kann – wie alle Beteiligten – beantragen, dass der Gutachter
sein Gutachten im Verhandlungstermin mündlich erläutert und ergänzt oder zusätz-
lich sachverständige Zeugnispersonen zu ihren besondere Sachkunde voraussetzen-
den Feststellungen vernommen werden (§ 414 ZPO: Erzieher, Krankenpfleger, Thera-
peuten, Ärzte etc.). Die entscheidungserheblichen Fragen sollte der Verfahrensbei-
stand dem Gericht schriftlich vorab mitteilen mit dem förmlichen Antrag, den
Gutachter zur Erläuterung und Ergänzung seines Gutachtens oder den Zeugen zur

74 Hierzu Lack/Hammesfahr, Psychologische Gutachten im Familienrecht, Rn. 59 ff.
75 OLG Stuttgart OLGZ 1975, 132; OLG München FamRZ 1984, 75; OLG Karlsruhe FamRZ 1993,

1479, 1480; vgl. auch Marquardt in der Anm. zu OLG Naumburg MDR 2000, 1322, 1323, 1324.
76 Zu den inhaltlichen und formalen Anforderungen eines psychologischen Sachverständigengut-

achtens Lack/Hammesfahr, Psychologische Gutachten im Familienrecht, Rn. 170 ff.; vgl auch
OLG Zweibrücken FamRZ 2018, 199; OLG Hamm FamRZ 2017, 540.
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Einvernahme zur mündlichen Verhandlung zu laden. Sollte im seltenen Einzelfall ein
ergänzendes Gutachten oder ein Obergutachten nach Auffassung des Verfahrens-
beistands erforderlich sein,77 ist ein entsprechender Antrag mit den maßgebenden
gutachtlichen Fragestellungen an das Gericht zu stellen.

Auch hierbei wird der Verfahrensbeistand die dadurch eintretenden Belastungen
– auch durch die zeitliche Verzögerung – für das Kind berücksichtigen und sorgfältig
Alternativen zu einem weiteren Gutachten prüfen müssen. Auf eine dem kindlichen
Zeitempfinden entsprechende Fristsetzung des Gerichts gegenüber dem Gutachter
zur Einreichung des Gutachtens nach § 30 FamFG i.V.m. § 411 ZPO sollte der Verfah-
rensbeistand hinwirken.

Zum Verhältnis des Verfahrensbeistands zum Gutachter siehe auch Teil 5/Fegert,
Rn. 60 ff.

7. Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und Gericht
Das Gericht ist in Kindschaftsverfahren von Amts wegen verpflichtet, die Interessen
aller Beteiligten (also insbesondere der Kinder und ihrer Eltern) in einem Konfliktfall
zu berücksichtigen, also neben den Kindesinteressen auch diejenigen der Eltern (vgl.
Art. 6 GG). Zwar ist der Richter zur Wahrung des Kindeswohles und damit zu einer
vorrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kindes verpflichtet (§ 1697a BGB).
Eine Interessenwahrnehmung durch den Verfahrensbeistand kann hierdurch aber
nicht ersetzt werden, weil der Richter Neutralität wahren muss.78

In Fällen eines erheblichen Interessengegensatzes zwischen dem Kind und seinen
gesetzlichen Vertretern wird der Verfahrensbeistand somit bestellt, um allein die In-
teressen des Kindes in das Verfahren einzubringen.79 Im Rahmen seiner Tätigkeit soll
der Verfahrensbeistand neben den Gesprächen mit dem Kind (§ 158b Abs. 1 S. 2
FamFG) insbesondere auch Gespräche mit den Eltern und weiteren Bezugsperso-
nen des Kindes zu führen und in geeigneten Fällen am Zustandekommen einer ein-
vernehmlichen Regelung des Verfahrensgegenstandes mitwirken (§ 158b Abs. 1 S. 4
FamFG).

Das Gericht ist in allen durch § 158 Abs. 1 FamFG berührten Verfahren nach § 26
FamFG zur Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhaltes von Amts we-
gen verpflichtet (Amtsermittlungspflicht). Das Gericht hat sich deshalb eine mög-
lichst zuverlässige Grundlage für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung zu
verschaffen.80 Dazu gehört es als besondere Art der Sachaufklärung und zur Ge-
währleistung einer kindeswohlorientierten Entscheidungsfindung (§ 1697a BGB),
das Kind persönlich richterlich anzuhören (§ 159 FamFG, „Anhörungspflicht“). Denn
nicht nur die Angaben des Kindes in seiner persönlichen Anhörung, sondern auch der

77 Hierzu Lack/Hammesfahr, Psychologische Gutachten im Familienrecht, Rn.176 f.
78 BT-Drucks. 13/4899, S. 130; BVerfG FamRZ 1999, 85, 87; Salgo (1996), S. 41 f.; Bauer/Schaus,

epd-Dokumentation 19/1998, 24, 25.
79 Vgl. BT-Drucks. 13/4899, S. 129 ff.; BVerfG a.a.O.
80 BVerfGE 55, 171 = FamRZ 1981, 124; ZKJ 2009, 207 = FamRZ 2009, 399; BGH FamRZ 2010,

720.
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persönliche unmittelbare Eindruck von dem Kind sind ein wichtiger Teil der Sachver-
haltsermittlung in Kindschaftssachen und können für die Frage, ob und welche ge-
richtliche Regelung dem Kindeswohl am besten entspricht, erheblich sein. Die Pflicht
zur Anhörung des Kindes hat Verfassungsrang,81 sie schützt die Stellung des Kindes
als Subjekt im Verfahren82 als auch seine Grundrechte aus Art. 6 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1
GG und sein verfassungsrechtlich verbürgtes Recht auf Gewährung rechtlichen Ge-
hörs (Art. 103 Abs. 1 GG).83

Die Anhörung des Kindes dient vorrangig aber eben auch dazu, durch die Verschaf-
fung eines unmittelbaren Eindruckes vom betroffenen Kind und der unmittelbaren
Wahrnehmung seiner Äußerungen und Reaktionen überhaupt eine am Kindeswohl
orientierte gerichtliche Entscheidung treffen zu können.

Durch die zum 1.1.2023 in Kraft getretene Neufassung des § 159 FamFG wird in
Kindschaftssachen die Pflicht zur persönlichen Anhörung des Kindes noch stärker
betont und erweitert. Zusätzlich wird nunmehr im Gesetz die wichtige weitere Funk-
tion der persönlichen Anhörung benannt und bestimmt, dass das Gericht sich einen
persönlichen Eindruck von dem Kind zu verschaffen hat. Um das Recht des Kindes
auf rechtliches Gehör zu betonen und aufgrund der Wichtigkeit der persönlichen An-
hörung für die Sachverhaltsermittlung, wird in § 159 Absatz 1 FamFG eine grund-
sätzliche, altersunabhängige Pflicht zur persönlichen Kindesanhörung und zur Ver-
schaffung eines unmittelbaren Eindrucks vom Kind geregelt.

Die Ausnahmeregelungen zu dem Grundsatz werden abschließend in Absatz 2 gere-
gelt und sind in Kinderschutzverfahren, welche die Person des Kindes betreffen, be-
sonders streng. Insbesondere hat das Gericht sich in diesen Verfahren einen persön-
lichen Eindruck vom Kind auch dann zu verschaffen, wenn das Kind nicht in der Lage
ist, seine Neigungen und seinen Willen kundzutun. Hiervon ausgenommen sind nur
die Fälle, in denen – wie bei Gefahr in Verzug – der vorherigen Verschaffung eines
persönlichen Eindrucks ein schwerwiegender Grund entgegensteht.

Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung sind Kinder bereits ab einem
Alter von drei Jahren regelmäßig anzuhören, da schon in diesem Alter zumindest aus
der Beobachtung des Kindes Rückschlüsse auf beachtenswerte Wünsche, Tenden-
zen und Bindungen abzuleiten sind.84 Da solche Rückschlüsse gegebenenfalls auch
bei jüngeren Kindern möglich sind, kann es je nach Verfahrensgegenstand und den
Umständen des Einzelfalles geboten sein, auch bei jüngeren Kindern einen Termin
zur persönlichen Anhörung oder zur Verschaffung eines persönlichen Eindrucks
durchzuführen.

Zur Kindesanhörung gemäß § 159 FamFG siehe Teil 4/Heilmann, Rn. 145 ff.

81 BVerfG FamRZ 2008, 1737; FamRZ 2007, 1078; Sternal/Schäder, § 159 FamFG Rn. 1, 2.
82 OLG Oldenburg FamRZ 2010, 44.
83 BGH FamRZ 1985, 169, 172.
84 BT-Drucks. 19/23707, 56 ff., unter Hinweis auf BGH NJW 2016, S. 2497, und BVerfG FamRZ

2010, S. 1622; vgl. auch BVerfG FamRZ 2007, 1078; OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018,
2 UF 57/18, juris; OLG München FamRZ 2015, 602; OLG Hamm FamRZ 2011, 55; OLG Frankfurt
FamRZ 1998, 1042.
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Aus vielerlei Gründen kommen Gerichte ihren sog. Amtsermittlungspflichten nicht
selten nur in begrenztem Umfang nach.85 Auch die persönliche richterliche Anhörung
des Kindes – als Teil der Pflicht zur Amtsermittlung – wurde in der Vergangenheit
nicht selten unter Hinweis auf die angeblich nicht mögliche oder keinen Erkenntnis-
gewinn versprechende Anhörung gerade von kleineren Kindern unterlassen. Das-
selbe gilt für die Beachtung des Vorrang- und Beschleunigungsgebotes nach § 155
FamFG.

In diesen Fällen ist es die Aufgabe des Verfahrensbeistands, das Gericht auf die Er-
füllung seiner Pflichten hinzuweisen, indem er auf die noch ermittlungsbedürftigen
Tatsachen, die Pflicht zur richterlichen Anhörung des Kindes, die Verschaffung eines
persönlichen Eindruckes vom Kind und das Beschleunigungsgebot aufmerksam
macht.

Praxistipp

Autoritätsgläubigkeit gegenüber niemandem, auch nicht dem Gericht gegen-
über, ist im Übrigen das richtige Motto, wenn es darum geht, mit Durchset-
zungs- und Beharrungsvermögen die Interessen des Kindes vor Gericht effektiv
wahrzunehmen.86

Das entspricht auch der Bestimmung des § 158a Abs. 2 Satz 1 FamFG zur persönli-
chen Eignung des Verfahrensbeistandes i.S.d. § 158 Abs. 1 Satz 1 FamFG, wonach
der Verfahrensbeistand die Gewähr bieten muss, die Interessen des Kindes „unab-
hängig“ – auch gegenüber dem Gericht – wahrzunehmen.

Das Gericht sollte es als seine Aufgabe verstehen, dem von ihm für die Interessenver-
tretung des Kindes bestellten Verfahrensbeistand den Rücken zu stärken und die
sonstigen Verfahrensbeteiligten ggf. deutlich darauf hinzuweisen, dass der Verfah-
rensbeistand lediglich dem Interesse des Kindes verpflichtet ist, das er als unabhän-
giger Verfahrensbeteiligter i.S.d. § 7 FamFG engagiert zu vertreten und im Verfahren
zur Geltung zu bringen hat (§ 158b Abs. 1 S. 1 FamFG)87 und dass er – anders als z.B.
ein Sachverständiger – daher nicht zur Neutralität verpflichtet ist. Dass sich daraus
Konflikte mit anderen Verfahrensbeteiligten ergeben können, liegt in der Natur der
Sache und kann deshalb auch nicht als Beleg für eine vermeintlich nicht ordnungsge-
mäße Aufgabenerfüllung herangezogen werden.88

Das Gericht muss darauf achten, den Verfahrensbeistand in seiner Rolle als parteili-
cher Vertreter des Kindes zu respektieren und diese Funktion nicht mit rollenfremden
Aufträgen – wie der Anhörung von Zeugen (z.B. Erzieher, Ärzte, Bezugspersonen) –
zu belasten. Seine Aufgabenstellung ergibt sich vielmehr eindeutig nur aus dem Ge-
setz (§ 158b Abs. 1 FamFG). Aufgrund seiner Stellung als selbstständiger, eigenver-

85 So z.B. auch im sog. „Staufener Missbrauchsfall“, vgl. hierzu Salgo, ZKJ 2018, 168 (169).
86 Vgl. auch Bauer, Was macht den guten Anwalt des Kindes aus? Protokolldienst Nr. 4/2000 der

Evangelischen Akademie Bad Boll.
87 Vgl. auch OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018, 2 UF 57/18, juris.
88 KG, ZKJ 2014, 285, 289; OLG Hamm FamRZ 2008, 427.
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antwortlich tätiger Verfahrensbeteiligter, der in seiner Tätigkeit nicht der Aufsicht
oder Anleitung des Gerichts unterliegt, kommt bis zur Grenze des offensichtlichen
Missbrauchs eine gerichtliche Überwachung seiner Arbeit nicht in Betracht.89

Gleichwohl hat das Gericht darauf zu achten, dass dem Kind aus Untätigkeit, man-
gelnder Eignung oder einem offenkundigen Fehlverhalten seiner Vertretung kein
Nachteil erwächst.90 Nur in diesen restriktiv anzunehmenden Ausnahmefällen ist
das Gericht nach § 158 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FamFG befugt, den Verfahrensbeistand
zu entlassen und dessen Verfahrensbeistandschaft aufzuheben.91 (Siehe zur Aufhe-
bung der Bestellung des Verfahrensbeistandes Rn. 19 ff.).

89 OLG Koblenz, Beschl. v. 20.8.2018, 9 UF 247/18, m.w.N.; OLG Köln NZFam 2016, 1051; KG ZKJ
2014, 285; KG FamRZ 2013, 46, 47; KG, ZKJ 2008, 120; Sternal/Schäder, § 158 FamFG Rn. 40.

90 BT-Drucks. 19/23707, 52, 53.
91 OLG Braunschweig, Beschl. v. 28.7.2018, 2 UF 57/18, juris: „Eng begrenzte Abberufungskompe-

tenz“; KG ZKJ 2014, 285; KG ZKJ 2008, 120; OLG Hamm FamRZ 2007, 2002; Entscheidungen
je nach § 158 FamFG a.F.
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Verfahrens- 
beistandschaft
Ein Handbuch für die Praxis

Dieses bewährte Handbuch beantwortet fundiert und praxisorientiert alle Fragen 
rund um das wichtige Rechtsinstitut der Verfahrensbeistandschaft. 

Als „Anwalt des Kindes“ ist ein umfassendes rechtliches Grundlagenwissen von 
großer Bedeutung: Wann wird die Verfahrensbeistandschaft eingerichtet? Was 
sind Rechte und Pflichten der Verfahrensbeiständ:innen? Wie erfolgt die Verfah-
rensbeteiligung? Vor dem Hintergrund einer qualifizierten Interessenvertretung 
des Kindes müssen Verfahrensbeiständ:innen weiterhin über pädagogische, 
psychologische sowie medizinische Kenntnisse verfügen.

Auch organisatorische und vergütungsrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit 
der beruflichen oder nebenberuflichen Führung der Verfahrensbeistandschaft 
sind von Interesse.  

Jedes Thema wird von Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis interdisziplinär 
aufbereitet und speziell auf die Verfahrensbeistandschaft zugeschnitten: vom 
Kindschafts- und Verfahrensrecht über pädagogisches und psychologisches 
Grundlagenwissen hin zur Zusammenstellung möglicher Fallkonstellationen und 
Konfliktpotenzialen. Damit ist das „Handbuch Verfahrensbeistandschaft“ ein 
unerlässliches Nachschlagewerk für die tägliche Praxis aller, die mit der Interes-
senvertretung Minderjähriger beauftragt sind.

Für diese 5. Auflage wurde das Werk umfassend überarbeitet. Rechtsgrundlagen, 
Rechtsprechung und Literatur wurden auf den aktuellen Stand gebracht und 
neueste praktische und wissenschaftliche Erkenntnisse sind eingeflossen.  

VORTEILE

~ Gesetzliche Grundlagen und Verfahrensrecht für Verfahrensbeistände
~ Übersichtliche Darstellung auch der angrenzenden Fachgebiete  

(Psychologie, Pädagogik und Soziale Arbeit)
~ Fallkonstellationen mit Praxistipps und Lösungsvorschlägen
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